
Zu einigen liturgischen Termini 

Missa 

Von der dreifachen Bedeutung des Wortes 

Der liturgische Terminus »missau, der nachweisbar seit dem 4. Jahrhun- 
dert im lateinischen Abendland gebraucht worden ist, hat schon im 
Mittelalter verschiedene Erklärungen erfahren, so durch Isidor von Se- 
villa ( t  636)l, Abt Smaragdus ( t  um 830)', Diakon Floms von Lyon 
( t  gegen 860)3, Hrabanus Maurus (T 816)~, Amalar von Metz (T um 
85 1)5, Hildebert von Le Mans ( t  um I I 33)s und schließlich von Tho- 
mas von Aquin (T 1274)~. 
Im 16. Jahrhundert bemühten sich die Humanisten, »missau aus dem 
hebr. missah = Opfer (Deut. 16,1o) abzuleitens. Es begann damit eine 
neue Periode der Erklärungsversuche, die hier im einzelnen nicht darge- 
stellt zu werden brauchen. Es seien nur diejenigen Versuche genannt, die 
tatsächlich Licht in diese schwierige Frage gebracht haben, so die Arbei- 

.M i s s a tempore sacrificii est, quando catechumeni foris m i t t U n t U r, 
clamante levita: Si quis catechumenus remansit, exeat foris. Et inde missa, quia 
sacramentis altaris interesse non possunt qui nondum regenerati noscunturu 
(Et. 6, 19,4). 

2 ~Al i t e r  orationes id est collectae, quae in fine cursus a sacerdote dicuntur, 
m i s s a e id est d e o t r a n s m i s s a e vocanturx (Comment, in Reg. S. Bened. 
C. 17; PL 102, 837). 

nFinitis vero omnibus astanti et observanti populo absolutio datur incla- 
mante diacono: Ite missa est. M i s s a ergo nihil aliud intelligitur quam 
d i m i s s i o, id est absolutio, quam celebratis omnibus tunc diaconus esse pro- 
nuntiat, cum populus a sollemni observatione dimittitur* (De expos. missae; - - 
PL I 19 72). 

4 SM i s s a e autem est 1 e g a t i o inter deum et homines, cuius legationis 
officio fungitur sacerdos, cum populi Vota per preces et supplicationes ad deum 
o f f e r t u  (De der. instit.; PL 107, 332). 

»Quid est namque Ite missa est, frater mi, nisi: ite in Pace in domos v e s ~ d  
1 e g a t a est pro vobis oratio ad dominum per angelos, qui nuntii dicuntur, 
a 11 a t a est in conspectu divinae maiestatisu (Ecl. 32; Hanssens 111, 
263). 

»M i s s a est pro vobis o r a t i o ad deumu (Expos. missae; PL 171, 1172). 
' »Etiam m i s s  a nominatur quia per angelum sacerdos p r e C e s a d 

d e u m m i t t i t, sicut populus per sacerdotem; vel quia Christus est h o s t i a 
vobis m i s s a a deo; unde et in fine missae diaconus in festivis diebus populum 
licentiat, dicens: I t e m i s s a e s t, scilicet hostia ad deum per angelum, ut 
scilicet sit deo acceptau (Summa theol. 111 83,4,9). 

Vgl. B. Hennen in: Theol. Quartalschrift 119 (1938) 459 f. 

ten von F. J. Dölgerg und J. A. Jungmann (missa = dimissio)l0, D. 
Mark (rnissa = oblatio)" und 0. Rottmanner (missa = transmissio)l2, 
die alle eine Teilwahrheit wiedergeben. P. A. Coppo hingegen hat ein 
gridisches Grundwort (zoprfi) vermutet13 und damit einen neuen Weg 
der Erklärung aufgezeigt. F. Böhmer geht von »mittere« als antikem 
Opferterminus aus14 und bringt damit ebenfalls einen neuen wichtigen 
Gesichtspunkt. Eine übersichtliche Darstellung der verschiedenen For- 
schungsergebnisse vermittelt Chr. Mohrmann15. 
Schon im 4. Jahrhundert ist ~missacc, wie nun im einzelnen gezeigt wer- . . 

den soll, in einer dreifachen Bedeutung gebraumt worden, und zwar im 
Sinn von ~dimissiou, ~oblatiou und »oratio«. Dabei ist zu beachten, daß 
es sich beim gleichen Wort »missa« um drei verschiedene Wörter handelt, 
die zufällig gleich lauten und die jeweils Obersetzungen entsprechender 
griechischer Termini darstellen, nämlich 9n6iLua~<, zeoacpoe& und x ~ o a -  
E W ~ .  Wir befinden uns mit dieser Behauptung im Gegensatz zu Jung- .. . 

mann, der eine einzige Grundbedeutung (missa = dimissio) annimmt, 
aus der heraus er die beiden anderen Bedeutungen: Segensgebet und 
Gottesdienst (Meßopfer), ableitet". 

F. J. Dölger, Zu den Zeremonien der Meßliturgie 111, Ite missa est, in: 
Antike und Christentum 6 (1940150) 81 ff.; vgl. ebd. 4 (1934) r71.-275. 

I@ J. A. Jungmann, Zur Bedeutungsgeschidite des Wortes Bmissa., in: Zeit- 
schrift für kathol. Theologie 64 (1940) 26-37; in: Gewordene Liturgie (Inns- 
brudr/Leipzig 1941) 34-52; in: Missarum Sollemnia (5. Aufl. 1962) I, 230 bis 
233; 11, $81 f. 

l1 D. Mark, Ursprung und Bedeutung des Wortes Missa, in: Programm des 
fb. Privatgymnasiums am Seminarium Vinzentinum (Brixen 1883) 1-48. 

Ie 0. Rottmanner, Uber neuere und ältere Deutungen des Wortes Missa, in: 
Theol. Quartalschrift 71 (1889) 533 ff. 

IS P. A. Coppo, Una nuova ipotesi sull'origine di Missa, in: Ephem. lit. 71 
- - 

(1957) 225 ff. 
14 F. Böhmer, Ahnenkult und Ahnenglaube im alten Rom (Leipzig 1943) 

128 ff. 
15 Chr.Mohrmann, Missa, in: Vigiliae Christianae 12 (1958) 67-92; in: 

Etudes sur le latin des chrktiens, 111. Latin chrktien et liturgique (= Storia 
e Letteratura 103, Roma 1965) 351-376. Dazu kommen noch die Arbeiten von 
J. Jimknes Delgado, Interpretaci6n semantica de la palabra misa, in: Salmanti- 
censes 4 (1957) 461-473 und M. Errichetti, Ite missa est, in: Aloisiana I (Napoli 
1960) 337-350. 

16 Vgl. Missarum Sollemnia I, 232: .In einer neuerlichen Bedeutungsstrek- 
kung gewöhnte man sich daran, jeden Gottesdienst, weil er einen Segen um- 
schloß, auch als Ganzes missa zu nennen, ähnlich wie wir ja auch heute eine 
Abendandacht kurzweg Segen heißen.* 



I. missa = dimisso (h6Avuy) 

Das Wort ~missaa ist, wie Jungmann U. a. mit Recht festgestellt haben, 
eine Nebenform von »missio«, ~dimissiou und bedeutet aEntlassung.l7. 
In diesem Sinn wird nmissau Ende des 4. Jahrhunderts in Nordafrika 
verwendet, wo im Canon 84 des Konzils von Karthago vom Jahre 398 
bestimmt wird (Mansi III,958), daß auch Heiden und Juden beim Got- 
tesdienst anwesend sein dürfen, jedoch nur bis zur Entlassung der Kate- 
chumenen (~usque ad missam catechumenorum«). PLhnlich sagt Augusti- 
nus im Sermo 49,8 (PL 38, 324): "Ecce post sermonem fit missa cateciiu- 
menis, manebunt  fideles“".^ 
»Missa. im Sinn von Entlassung finden wir an der Wende zum 5 .  Jahr- 
hundert sehr häufig im Itinerarium Egeriae (Aetheriae), dem Bericht 
einer Pilgerfahrt ins Heilige Land, der von einer aus Nordwest-Spanien 
(Galläzien) stammenden vornehmen Frau verfaßt istle, wobei sie auch 
den Gottesdienst in Jerusalem beschreibt. Dieser wurde bekanntlich in 
der Hauptsache in griechischer Sprache gefeiert. .Missa4 ist bei Egeria die 
Ubersetzung desliturgischen Fachausdrucks ~ A v a y .  Dabei handelt essidi 
wie es scheint, um einen Ausdruck, den sie von ihrer Heimat her kenntle. 
Unter &noAvutg (Apolysis) wird heute im byzantinischen Ritus das Se- 
gensgebet verstanden, das der Zelebrant am Schluß eines Gottesdienstes, 
zum Volk gewendet, spricht. In seiner kürzeren Form lautet es: 

Sänger: Ehre sei dem Vater . . . Herr erbarme dich (dreimal). Gib 
den Segen, Herr. 

I7 In diesem Sinn wird es um 500 von Avitus von Vienne, Ep. I (PL 59, 199) 
gebraucht: .In ecclesiis ~ a l a t i i s ~ u e  sive praetoriis m i s s a f i e r i pronuntia- 
tur, cum populus ab observatione dimittitur.. 

Die bei der Entlassung der Katechumenen verwendeten Formeln (Rufe 
des Diakon) findet man bei P. Borella, La Bmissar o ndimissio catediumenorum- 
nelle liturgie occidentali, in: Ephem. lit. 53 (1939) 60-110. 

l8 Neueste Ausgabe von Franceschini-Weber, Itinerarium Egeriae (= Cor- 
pus Christianorum Tom. CLXXV); deutsch-lateinisdie Ausgabe von Phtrk- 
Vretska, Die Pilgerreise der Aetheria (Klosterneuburg 1958) mit einer ausführ- 
lichen Einleitung. Zur Literatur: A. Bludau, Die Pilgerreise der Xtheria (Pa- 
derborn 1927); J. B. Thibaut, Ordre des offices de la Semaine Sainte A Jk- 
rusalem du IVe au Xe sikcle (Paris 1926); A. A. R. Bastiaensen, Observations 
sur ie vocabulaire liturgique dans l'itinkraire d'Egerie (Nijmegen-Utrdt 
1962). 
" Jedenfalls kennt der Can. I der Synode von Valencia im 6. Jahrhundert 

.missa* im Sinn von Entlassung, wenn es hier heif3t: Ut sacrosancta evangelia 
ante munerum oblationem vel m i s s a m C a t e C h U m e n o r U m . . . legan- 
tur (Mansi VIII, 620). 

Priester: (Der von den Toten auferstanden ist), Christus, unser 
wahrer Gott, er erbarme sich unser durch die Fürsprache seiner un- 
befleckten Mutter, unseres heiligen Vaters Johannes Chrysostomus, 
Erzbischofs von Konstantinopel, und aller Heiligen, und er rette 
uns in seiner Güte und Menschenliebe. 

Diese Form der Apolysis ist nicht ursprünglich. Es gilt daher zu unter- 
suchen, wie Egeria den Ritus der *missa« beschreibt. 
Im Itinerarium fängt mit C. 24 die Beschreibung des Gottesdienstes an 
während einer Woche in Jerusalem ( ~ q u a e  operatio singulis diebus coti- 
die in locis sanctis habeatur«)ZO, beginnend mit dem Nachtgottesdienst 
der Mönche und Nonnen und dem sich anschließenden Morgengottes- 
dienst. Nachdem die "matutini hymniu gesungen worden sind, kommt 
der Bischof mit dem Klerus in die Anastasis-Kirche (C. 2 4 , ~ ) :  

Et statim ingreditur intro spelunca, et de intro cancellos primum 
dicet orationem pro omnibus. Commemorat etiam ipse nomina 
quorum vult. Sic benedicet catecumenos. Itern dicet orationem et 
benedicet fideles. Et  post hoc exeunte episcopo de intro cancellos 
omnes ad manum ei accedunt, et ille eos Uno et uno benedicet 
exiens iam, ac sic21 fit missa iam luce. 

Man kann den ganzen Ritus, den der Bischof als Schluß des Morgengot- 
tesdienstes begeht, als wApolysis« (missa) im weiteren Sinn ansehen, vor 
allem jedoch den Abschluß: das Segensgebet über das Volk% und die an- 
schließende Segnung jedes einzelnen durch den Bischof beim Hinaus- 
gehen aus der Kirche. 
Wenn Egeria im folgenden von der Brnissa. redet (»et sic fit missaa), 

*0 Vgl. F. Cabrol, Etude sur la Peregrinatio Silviae. Les iglises de Jerusa- 
lem, la discipline et la liturgie au IVe sikcle (Paris 1895); G. Kretschmar, Die 
frühe Geschichte der Jerusalemer Liturgie, in: Jahrbuch für Liturgie und Hym- 
nologie 2 (1956) 22-46; J. Mateos, La vigile cathkdrale chez Egirie, in: 
Orientalia Christiana Periodica 27 (1961) 281-312; J. Bernal, Primeros vesti- 
gios de Lucemario en Espafia, in: Liturgica 3 (Montserrat 1966) 21-50, bes. 
29 ff. 
" Wie Jungmann, Gewordene Liturgie 36, Anm. 7, mit Recht hervorhebt, ist 

das ~sicu im Itinerarium meist nicht zu sehr betont; es bedeutet manchmal 
nicht viel mehr als wdannr. Im vorliegenden Fall ist j e d d  die Obersetzung 
>auf diese Weise alsou angebracht. 

Als ein Beispiel für dieses Gebet sei das Inklinationsgebet in Const. Apost. 
V111 39,3 (ed. Funk 1,451) genannt, oder auch die ~Consummatior über- 
schriebene Oration in den ~Exhortationes matutinaes eines oberitalienischen 
Sakramentars des 6. Jahrhunderts, das vermutlich aus Aquileja stammt (CCLA 
Nr. 201). 



dann ist jedesmal der beschriebene Ritus der ~Apolysisu gemeint. Beson- 
ders feierlich ist diese beim Lucernarium (C. 24, 5-6) mit dem *Kyrie 
eleisonu-Singen der Kinder". 
An einigen Stellen des Itinerarium hat es den Eindruck, als ob Ege& 
unter umissau etwas anderes, nämlich die Messe, meint. Diese Stellen 
sind nun zu untersuchen; dabei ist zuvor der Hinweis angebracht, daß 
Egeria als Bezeichnung für die Eucharistiefeier die Ausdrücke saguntur 
sacramentau (C. 26), soffereu (C. 43,2.3) oder ~oblatiou (C. 4,s; 27,8; 
28, 3) gebrauchtz4. Zuerst die Stelle C. 27, 8, wo es vom Gottesdienst 
während der Nacht zum Samstag innerhalb der Fastenzeit heißt: 

Tota autem nocte vicibus dicuntur psalmi responsorii, vicibus anti- 
phonae, vicibus lectiones diversae, quae omnia usque in mane pro- 
trahuntur. M i s s a autem quae fit sabbato ad Anastase ante solem 
fit25. h o C e s t o b 1 a t i o ut ea hora, qua incipit so1 procedere 
et missa in Anastase facta sit. 

Das »hoc est oblatiou gehört nicht, wie man meinen könntgo, zu 
»missau". Die zitierte Stelle ist vielmehr mit C. 29,3 zu vergleichen, 
wo es heißt: »At ubi autem coeperit se mane facere sabbato illucescente, 
offerret episcopus et facit oblationem mane sabbatou, und daher zu über- 
setzen: »Der Grund dafür (hoc est) - d. h. für die zeitige (ante solem) 
Apolysis vom Frühgottesdienst, d. h. genau gesagt, vom Wortgottes- 
dienst - liegt darin, dai3 die >oblatio< (= Eucharistiefeier) nach der Apo- 
lysis in der Anastasis-Kirche genau zu der Stunde stattfindet, da die 
Sonne aufgeht.« Wahrend der übrigen Tage der Woche wurde nämlich 
die Eucharistie nicht gefeiertz*, weshalb die Apolysis vom Morgengot- 
tesdienst nicht so früh stattfinden mußte. 

23 Denselben Hinweis auf den Gesang der Kinder in: Const. Apost. V111 
6 , 9  (Funk I, 481). 

24 ES sind dieselben Ausdrüdse, die wir auch für die nordafrikanisdie Litur- 
gie bei Augustinus vorfinden; vgl. W. Roetzer, Des hl. Augustinus Smnfien 
als liturgiegeschichtliche Quelle (München 1930) 9s. 

Denselben Gedanken (und mit fast den gleichen Worten) hat Egeria 
zwei Sätze vorher schon gebracht: %Fit autem oblatio in Anastase maturius. 
ita ut fit missa ante solem.. 

Vgl. Jungmann, Gewordene Liturgie 36 f.; vgl. auch Mohrmann, Missa, 
in: Storia e Letteratura 367. 
" Möglicherweise ist sogar der Text hier verdorben, so daß es ursprünglich 

geheißen hat: »hoc est ut oblatio . . .U (nidit: hoc est oblatio ut . . .) 
28 Hinsichtlich der Verschiedenheit der einzelnen Provinzen in der Frage 

der Häufigkeit der Eucharistiefeier vgl. Augustinus, Ep. 54,2, z (CSEL 34, z 

Eine andere schwierige Stelle liegt C. 42 vor, wo es vom Gottesdienst 
am 40. Tag nach Ostern heißt: 

Fiant autem vigiliae in ecclesia in Bethleem, in qua ecclesia spe- 
lunca est ubi natus est dominus. Alia autem die, id est quinta feria 
quadragesimarum, c e l e b r a t u r  m i s s a  o r d i n e  s u o ,  ita 
ut et presbyteri et episcopus praedicent, dicentes apte diei et loco. 
Et postmodum sera revertuntur unusquisque in Ierusolima. 

Auch hier wird unter missau vielfadi die Messe verstanden", vor 
allem auch wegen der sonst nicht vorkommenden Verbindung mit »cele- 
brareu (anstatt des gewöhnlichen wfieriu). Doch ist auch hier die Apoly- 
sis gemeint, und zwar die Entlassung der Katechumenen nach dem Wort- 
gottesdienst, der die Predigten des Bischofs und der Priester unmittel- 
bar vorausgingen. Man braucht nur C. 43,2 zu vergleichen, wo es vom 
Gottesdienst an Pfingsten heißt: 

Cum autem mane factum fuerit procedit omnis populus in ecclesia 
maiore id est ad Martyrium, Aguntur etiam omnia quae consuetu- 
dinaria sunt agi: praedicant presby teri, postmodum episcopus, agun- 
tur omnia legitima, id est offertur iuxta consuetudinem qua dorni- 
nica die consuevit fieri. Sed eadem adceleratur m i s s a in marty- 
rium, ut ante hora tertia fiat. 

Hier ist unter umissau die Apolysis nach dem soff erreu (Eucharistiefeier) 
gemeint. Die Apolysis wird abgekürzt, damit man rechtzeitig zur dritten 
Stunde nach der Kirche auf den Sion-Berg ziehen kann, wo nochmals ein 
Wortgottesdienst mit Predigten stattfindet (C. 43,3). Der Text fahrt 
fort: 

Postmodum f i t ordine suo m i s s a (SC. catechumenorum), offer- 
tur et ibi. E t  iam ut dimittatur populus, mittit vocem archidiaconus 
et dicet: Hodie statim post Sexta omnes in Eleona parati simus in 
Inbomon. 

Nach der Entlassung (missa) der Katechumenen erfolgt also an Pfingsten 
eine zweite Eucharistiefeier mit der Apolysis der Gläubigen am Schluß. 
Es laßt sich im Itinerarium der Egeria keine Stelle finden, an der wmissau 

160): .Alibi nullus dies intermittitur quo non offertur, alibi s a b b a t o t a n- 
t u m e t d o m i n i C o, alibi tantum dominico.* 

20 So lautet die Obersetzung von Vretska, Die Pilgerreise der Aetheria 241 : 
»Am anderen Tag aber, d. h. am Donnerstag, dem 40. Tag nach Ostern, wird 
die Messe nach ihrer Regel so gefeiert, so daß die Priester und der Bischof pre- 
digen. . .U, was natürlich keinen rechten Sinn gibt. 



im Sinn von ~Messea gebraucht wird. Es handelt sich vielmehr regel- 
mäßig um die lateinische Obersetzung des griech. M l u a ~ ~ o ,  womit, 
wie bereits betont, in den orientalischen Riten das Segensgebet des Prie- 
sters (Bischofs) in Verbindung mit der Entlassung der Teilnehmer am 
Schluß eines Gottesdienstes gemeint ist. Wurde j e d d  im Anschluß an 
den vorausgegangenen Gottesdienst die Eucharistie gefeiert - so regel- 
mäßig an den Samstagen und Sonntagen des Jahres -, dann wurden 
nach dem W~rt~ottesdienst  nur die Nicht-Getauften entlassen, während 
die Gläubigen blieben. Für sie fand eine eigene Apolysis am Ende der 
»oblatio« stattJ1. 
Es wäre auch recht eigenartig, wenn Egeria den gleichen Ausdnid~ nmissaa 
für zwei verschiedeneDinge, die »Apolysis« und die ~oblatio*, gebraucht 
haben sollte. Daß sie das griech. M h v a l ~  mit »missau wiedergibt, hängt 
offensichtlich damit zusammen, daß auch in ihrer Heimat (Nordwest- 
Spanien) diese Bezeichnung für die Entlassung der Teilnehmer, vor allem 
für die Entlassung der Katechumenen, verwendet wurds" wenn auch 
der Ritus als solcher sicher in Spanien anders war als in JerusalemJ3. 

2. missa = oblatio (neoacpoea) 

»Missa* im eben behandelten Sinn von Entlassung (»missioa, mdimissioa) 
ist, wie wir sahen, (fast) regelmäßig mit dem Verbum wfieriu verbun- 
den: ~missa  fit*. Die zu entlassenden Personen stehen grammatikalisch 
entweder im Dativ: z. B. wmissa fit catechumenis*, oder ohne »fieri« im 
Genitiv: z. B. »missa catechumenorum*J4. Als Verbreitungsgebiet des 

ES darf hier noch darauf hingewiesen werden, daß Egeria mmissaa nicht 
selten mit der Praeposition mdea verbindet, so z. B. C. 27, 3: mEt similiter missa 
d e e C C 1 e s i a facta ad Anastasim itur cum ymnis*; C. 46,6: »Per octo dies 
paschales post missa facta d e e C C 1 e s i a in Anastase audietisa; C. 37, I : »Post 
hoc ergo missa facta d e C r U C e, id est antequam so1 procedat, statim unus- 
quisque animosi vadent in Syona; vgl. Mohrmann, Missa 363. 

Nach Const. Apost. V111 I$, 6-10 (ed. Funk 1521) fand diese Apolysis 
statt unter einem Segensgebet des Priesters (Inklinationsgebet), dem sich der 
Ruf des Diakons anschloß: 'Anokfi~aft~ Ev E E Q ~ ~ W  (Ite in pace). 

3 V g l .  oben Anm. 19. 
33 Die ~Benedictio super fideles< des Priscillian (t um 386) stellt wohl ein 

Gebet dar, wie es im Anschluß an das Eucharistiegebet (vor der Kommunion) 
und nicht am Schluß der Eucharistiefeier gesprochen worden ist (vgl. CLLA 
Nr. 048). 

34 Bei der Pilgerin Egeria finden wir, wie oben Anm. 30 dargelegt, mehr- 
fach eine Weiterführung mit mde*: smissa de ecclesias. 

Wortes missa = dimissio haben wir, was das 4. Jahrhundert betrifft, 
Nordafrika und Spanien festgestellt. Aus dem Gebiet der römischen 
Liturgie ist für diese Zeit kein Zeugnis überliefert. 
Das (wie es scheinen könnte) gleiche Wort »missa« findet sich aber nach- 
weisbar vom 4. Jahrhundert an auch verbunden mit den Verben Bagerea, 
»facere« oder xelebrarea, also mit typischen Opferausdrücken35. Es 
bedeutet in diesen Fällen nicht mehr »Entlassung«, sondern ganz konkret 
(Meß-)Opfer; so wenn Ambrosius an Ostern d. J. 385 in Ep. 20, 5 (PL 
16, 1037) an seine Schwester Marcellina schreibtJ6. 

Sequenti die - erat autem dominica - post lectiones atque tracta- 
tum d i m i s s i s C a t e C h U m e n i s, symbolum aliquibus com- 
petentibus in baptisterio tradebam ecclesiae. Illic nuntiatum est 
mihi comperto, quod ad Portianam basilicam de palatio decanos 
misissent et vela suspenderent, populi partem eo pergere. Ego 
autem mansi in munere, mi s s a m f a C e r e coepi. Dum offero, 
raptum cognovi a populo Castulum quendam, quem presbyterum 
dicerent ariani. Hunc autem in platea offenderent transeuntes. 
Amarissime flere et orare i n i p s a o b 1 a t i o n e deum coepi, 
ut subveniret ne cuius sanguis in Causa ecclesiae fieret. 

Der Sachverhalt ist hier wie folgt: Es handelt sich um ein Vorkommnis 
während eines Sonntagsgottesdienstes, näherhin der »Dominica in sym- 
boli traditiomu (Palmsonntag). Nachdem die Lesungen (der Meßfeier) 
vorgetragen und in der Predigt erklärt waren, wurden die Katechiime- 
nen entlassen - zu beachten ist, daß es hier heißt: ~dimissis catechume- 
nisa, und nicht wie oben: »post missam catechumenorum« -; Ambrosius 
begibt sich danach, wie er schreibt, ins Baptisterium, um einigen Kompe- 
tenten das Tauf-Symbolum zu erklären (~symbolum . . . tradebamu). 
Dabei wird ihm ein Angriff des ananischen Hofes auf die Basilica Por- 
tiana gemeldet. Ambrosius Iäßt sich aber in seinem Amt nicht stören. 
»Ego tamen mansi in munere, missam facere coepi.« 
Hier kann »missa« nur Meßfeier bedeuten. Dies beweist nicht nur der 
Zusammenhang (vor allem wegen des unmittelbar folgenden »dum 
offero . . .«)J', dies legt auch das beigegebene Verbum »facere« nahe. 

35 Vgl. Z. B. den bekannten Ausdruck #Canon actionisu: dazu F. J. Dölger, 
Sol salutis (2. Aufl. Münster 1925) 295-299; 0. Casel, Actio in liturgischer Ver- 
wendung, in: Jahrbuch für Liturgiew. I (1921) 34-39. 

SVgl.  H. Koch, Missa beim hl. Ambrosius, in: Der Katholik 87 (19o7,II) 239 f. 
Vgl. Mohrmann, Missa 369: .On a l'impression qu'il s'agit d'un meme 

acte.u 



Dazu kommt noch, daß es im weiteren Text heißt: er habe »in ipsa 
oblationeu Gott um seine Hilfe angefleht. »Oblatio« ist aber, wie wir 
oben bei Egeria sahen, eine frühe Bezeichnung für Meßfeier. Es geht nun 
darum, zu zeigen, daß das hier von Ambrosius gebrauchte Wort »missa* 
den Sinn von »oblatio« hat und daß keine Beziehungen bestehen zu dem 
gleichlautenden afrikanisch-spanischen liturgischen Ausdruck »missaa 
= wdimissio<@. 
Während es sich im letzteren Fall deutlich um eine vulgäre Umbildung 
des Substantivs »dimissio« handelt, müssen wir bei »missa« = »oblatiou 
von der Bedeutung des Verbums »mittere« ausgehen, und zwar ganz 
konkret von seiner Bedeutung im oberitalienisch-gallischen Raum. »Mit- 
tere« hat hier, wie das französische Wort »mettre« zeigt, im gallischen 
Vulgärlatein den Sinn von »das Mit-sich-Gebrachte hinlegen*, kann also 
U. a. auch »opfern« bedeuten. 
Nun liegt aber dem griechischen Wort n ~ o o c p o ~ h  = »oblatio« das Ver- 
bum s l ~ o o c p k ~ e ~ v  = »herbeitragen«, »opfern< zugrunde, was in etwa 
unserm gallischen »mittere« entspricht. Das Partizip Perfekt Passiv die- 
ses Wortes bedeutet demnach das ,Herbeigebrachte«, das ~Geopferteu 
bzw. das Opfer allgemein, und kann also durchaus eine vulgäre Oberset- 
zung des griech. n~oocpoeI5 darstellens9. Für diese Annahme spricht 
außerdem noch die folgende Beobachtung: 
Im gallischen »Liber mysteriorum« des Hilarius von Poitiers ( t  367), 
einem Sakramentar (~Liber  mysteriorum« = »Liber sacramentonim*), 
das seiner Urgestalt nach nicht erhalten ist40, jedoch in späteren galli- 
kanischen Sakramentaren, so dem »Missale Gothicum« weiterlebt41, und 
dessen Verwendung sich um d. J. 400 in den oberitalienischen Gemein- 
den nachweisen läßt?LZ, findet sich mehrfach (so Miss. Goth. Nr. 3, 17, 41, 

Ganz ähnlich liegt der Fall bei dem liturgischen Terminus »Collecta*, 
der in der nordafrikanischen und frühen römischen Liturgie einen Gottesdienst 
bedeutet, während das gleiche Wort, meist jedoch in der Form »collectio*, im 
gallischen Bereich das Priester-Gebet meint. Darüber später. 

Diese Vermutung habe ich erstmals in meinem Artikel »Missa., in: Ephem. 
iit.74 (1960 48-52 geäußert. 

40 Vgl. K. Gamber, Der >Liber mysteriorum< des Hilarius von Poitiers, in: 
Studia Patristica V (= Texte und Untersuchungen 80, Berlin 1962) 4-49. 

41 Der Nachweis wird in dem eben zitierten Aufsatz geführt; zum »Mis- 
sale Gothicume vgl. CLLA Nr. 210. 

4 9 i e s  beweisen vor allem deutliche Anspielungen auf Gebete des »Missale 
Gothicum* und anderer gallikanischer Sakramentare bei Gaudentius von Brescia 
(T um 410); vgl. K. Gamber, Ist der Canon-Text von >De sacramentis~ in 
Mailand gebraucht worden?, in: Ephem. lit. 79 (1965) 109-116. 

80, 121 USW.) als Oberschrift zum Eucharistiegebet (Opfergebet) der 
Terminus wimmolatio missae«4s. 
Da »immolatio« Darbringung bedeutet (griech. ctvacpoea), kann mit 
wmissaeu nicht die Entlassung oder ein Segensgebet, auch nicht .Gottes- 
dienst* gemeint sein44, sondern nur die Opfergabe, die dargebracht 
wird, also das griech. xqoocpoeI5. Die gallikanische Oberschrift, immola- 
tio missaeu zum Eucharistiegebet ist demnach mit »Darbringung des 
Opfers* (vgl. Hebr. 7,27; 13, 15) ZU übersetzen. 
Wenn nicht alles täuscht, handelt es sich um eine direkte Obersetzung 
eines griechischen Ausdrucks &vacpoe& tijs sleoacpoeas, der bei Theodor 
von Mopsuestia (T 428) als liturgischer Terminus des Eucharistiegebets be- 
zeugt ist45, ebenso für den äthiopischen Ritus48. Wahrscheinlich ist 
Hilarius von Poitiers der Oberringer dieses Ausdrucks von Kleinasien, 
wo er mehrere Jahre in der Verbannung weilte, nach dem Westen. Er 
dürfte es gewesen sein, der in seinem »Liber mysteriorumu das Euchari- 
stiegebet ~immolatio missaeu genannt hat47. ES handelt sich um einen 
Terminus, der außer in den beiden angegebenen orientalischen Stellen 
sonst in den liturgischen Büchern nicht mehr vorkommt, wobei noch zu 
bemerken ist, dai3 das Vorhandensein in Athiopien auf die Obernahme 
einer syrischen Anphora zurückzuführen ist. 
Der liturgische Ausdruck »immolatio missaeu im Missale Gothicum zeigt 
eindeutig, daß hier »missa« im Sinne von Opfer gebraucht wird. Da- 
durch wird unsere obige Vermutung bestätigt, die aus philologischen 

* Jungmann bezweifelt im Anhang der 5. Aufl. der Missarum Sollemnia 
S. 581 f. wegen ihrer relativ späten Niederschrift (7.18. Jh.) den Wert der galli- 
kanischen Sakramentare als Zeugnisse für den Gebrauch von »missau; vgl. 
meine Entgegnung in: Ephem. lit. 81 (1967) 70-73. 

44 Zur Deutung »missau = »Gottesdienst< vgl. Jungmann, Gewordene Li- 
turgie 50-gz. 

45 In seinen nur syrisch erhaltenen, aber in griechischer Sprache ehedem 
verfaßten mystagogischen Katechesen, die er als Presbyter in Antiochien in den 
Jahren 388-392 gehalten hat. Der syrische Ausdruck lautet hier: kuraba 
kurbana (- Anaphora der Oblation); vgl. A. Adam, Liturgische Texte I, Zur 
Geschichte der orientalischen Taufe und Messe im 11. und IV. Jahrhundert 
(= Kleine Texte 5 [Berlin 19601) 31. 

46 Vgl. E. Hammerschmidt, Studies in the Ethiopic Anaphoras (Berlin 1961) 
37 ff. Der äthiopische Ausdruck lautet: akuateta querban (dankenswerter Hin- 
weis meines Bruders Wolfram Gamber). Zu vgl. ist auch die Dberschrik 

qoag36eov in der ägyptischen Serapion-Anaphora (ed. Funk 11, 172). 
47 ES lassen sich auch sonst in gallikanischen Liturgiebüchern Beziehungen zu 

Kleinasien feststellen; vgl. K. Gamber, Die Christus-Epiklese in der altgalli- 
schen Liturgie, in: Archiv für Liturgiew. IX, 2 (1966) 375-382. 



Erwägungen heraus eine Ubersetzung »missa« des griech. neoacpoeci als 
durchaus möglich hingestellt hat. 
Die im gleichen Missale Gothicum sich findenden Uberschriften »prae- 
fatio missaeu (Nr. 13,276), zur I. Oration eines Meßformulars, und 
»consummatio missaeu (Nr. 168, 487, 498, 509, 520, 542 ed. Mohlberg), 
zur letzten Oration eines Meßformulars, bestätigen ebenfalls die bis- 
herige Untersuchung. Der eine Terminus ist mit »Vorspruch48 zum 
Opfer« zu übersetzen - es handelt sich tatsächlich um eine Gebetseinla- 
dung, in der das jeweilige Festthema genannt wird40 -, der andere mit 
»Vollendung des Opfers«. Vielleicht sind auch hier griechische Ausdrüdre 
wie n~6hoyo~50 tijs n~oacpoeäs und teheiwats tijg neoa<pogäq vorauszu- 
setzen51. 
Es wird aufgefallen sein, daß in den bisher gemachten Ausführungen 
noch nicht auf den wichtigen diakonalen Ruf »Ite missa estu eingegangen 
worden ist, obwohl gerade er als Entlassungsformel meist zum Ausgangs- 
punkt der Betrachtung über die Bedeutung von »missa« wird. Im fol- 
genden wird gezeigt werden, daß »missa« nicht unter »missa« = »dimis- 
sio«, sondern unter »missa« = »oblatio« zu behandeln ist, daß also die 
früher gebräuchliche Ubersetzung »Geht, das Opfer ist vollbracht« ge- 
genüber der neueren »Geht, ihr seid gesendet«52 die richtige ist. 
Die älteste Form der Entlassungsformel der römischen Messe wird irn 

48 Jungmann, Gewordene Liturgie 53 ff. hat sich eingehend mit dem Begriff 
Bpraefatio. befaßt. In  den gallikanischen Liturgiebüchern hat mpraefatio~ 
immer den Sinn von Gebetseinladung oder Vorspruch. 

49 SO Z. B. am Fest der hl. Caecilia (Nr. I I I  ed. Mohlberg): nvenerabilem 
ac sublimen beatae martyris Caeciliae passionem et sanctam sollemnitatem 
pia devotione celebrantes, conservatorem omnium deum, fratres karissimi, de- 
precemur: ut piis ecclesiae suae precibus . . .. 

50 F. J. Dölger, Sol salutis 286-295 schlägt eine andere griechische Rück- 
übersetzung vor, nämlich ne6@qo~s; vgl. auch Jungmann, Gewordene Liturgie 
1 5. 

ZU vgl. ist auch ein entsprechendes »consummatio presbyteriia bei 
B. Kleinheyer, Die Priesterweihe im römischen Ritus (= Trierer Theol. Studien 
12, Trier 1962) 98. - Hinsichtlich des im mozarabischen Ritus vorkommenden . . .  

»missa secretau vgl. das in: Ephem. lit. 74 (1960) 5 2  Gesagte. 
5P Vgl. F. J. Dölger, Zu den Zeremonien der Meßliturgie 111, Ite missa est, 

in: Antike und Christentum 6 (194o/~o), wo S. 81 J. Thomi zitiert wird: 
»Ite missa est, d. h. auf gut Deutsch: Geht, Brüder und Schwestern, jetzt sendet 
eudi Gott in die Welt als Zeugen Seines Lichtes und Seiner Kraft. Madit ihm 
Ehre!« »Das lateinische Wort missa ist gleichbedeutend mit dem gebräuchlichen 
missio = Sendung. Ite missa es heißt also wörtlich: geht, die Sendung ist da*; 
vgl. ferner W. B. Kristensen, Het sacrament van de uitzending, Missa (= Meded. 
der Kon. Akad. der Wetensch., N. R. 12, Afd. Lenerk. 1949) 345 ff. 

irischen Stowe-Missale (8. Jh.)58 überliefen, wo sie *Missa acta estu - 
»In paceu lautet. Daß hier tatsächlich eine Formel der römischen Liturgie 
überliefen wird und nicht ein irischer Brauch vorliegt, beweist sowohl, 
wie wir oben sahen54, die stadtrömische HerkunR der irischen Meß- 
libelli, als auch die Tatsache, daß in einem ähnlichen Libellus aus Süd- 
italien (10. Jh.), der die römische Messe für die meist Griechisch spre- 
chende Bevölkerung in griechischer und lateinischer Sprache bringt55, die 
Worte stehen: »Dominus vobiscumu - »Missa«. Letzeres Wort ist im 
Anschluß an das Stowe-Missale sehr wahrscheinlich zu »Missa acta estu 
zu ergänzen. Wichtig ist für uns jedenfalls, daß es hier nicht »Ite missa 
estu heif3t. Die späte Niederschrift der angeführten Liturgiebücher (8. 
bzw. 10. Jh.) sagt nichts über den Zeitpunkt der Redaktion dieser Libelli 
aus, der spätestens im 6. Jh.56, vielleicht sogar noch im 5. Jh. liegt5'. 
Gegenüber der Formel »Missa acta estu stellt der heute noch übliche 
Entlassungsruf »Ite missa estu offensichtlich eine Weiterbildung dar. Er 
wird erstmals im Ordo Romanus I (Redaktion um 700)58 angeführt. 
Jungmann hingegen sieht die Sache völlig anders. Er sagt: *Man wird 
nicht fehlgehen, wenn man ihn (d. h. den Entlassungsruf) für ebenso alt 
halt wie die lateinische Messe selbst.«5B Hinsichtlich der Formel im 

* Zum Stowe-Missale vgl. CLLA Nr. 101. Ober die Handschrift wurde 
bereites einigemale gesprochen. 

54 Vgl. das Kapitel rDie frühe römische Liturgie nach dem Zeugnis der 
irischen Meßlibelliu. 

55 Herausgegeben von H.  W. Codrington, The Liturgy of Saint Peter (= Li- 

! turgiegesdiichtl. Quellen und Forschungen 30, Münster 1936 121-129; dazu 
CLLAZ Nr. 607 S. 298. 

56 SO wissen wir von der Ubersendung eines soldien Mealibellus an Bischof 

I Profuturus von Braga durch den Papst Vigilius (138-555); vgl. CLLA Nr. 605 
S. 296. 

In dem Fall nämlich, wenn, wie anzunehmen ist, Paladius der Uberbrin- 
ger von römischen Meßlibelli nach Irland ist. 

58 Vgl. M. Andrieu, Les Ordines Romani du Haut moyen age, I1 (Louvain 
1948) 74-108, wo der Zeitpunkt der Redaktion behandelt ist. So kann der 
Ordo Romanus I nicht vor dem Ende des 7. Jh. seine vorliegende Fassung er- 
halten haben, weil in ihm bereits das von Papst Sergius I (68-701) einge- 
führte ~Agnus  Dei* als Gesang beim Brotbrechen vorkommt; weiterhin: Gam- 
ber, in: Ephem. lit. 81 (1967) 70-73. 

59 Jungmann, Missarum Sollemnia (5. Aufl.) 11, 537, unter Bezug auf Döl- 
ger a. a. 0. 108 iT., der zu dem Schluß kommt, daß die Formel um 400 schon 

~ gebräuchlich gewesen sein muß; ja er meint, daß eine Entlassung »mit dieser 
oder einer fast gleichen Formela schon bei Tertullian vorauszusetzen ist, wo es 
De anima 9 heißt: »post t r a n s a C t a s o 11 e m n i a dimissa plebeu. Doch 
spricht gerade die Wendung Btransacta sollemniau hinsichtlich des mmissa acta 
estu für unsere These. 



Stowe-Missale meint er: »Hier ist missa schon in der Bedeutung Messe 
gebraucht. Die Formel wird ein Versuch sein, die damals (9. Jh.) schon 
nicht mehr verstandene lateinische Entlassungsforrnel zurechtzurük- 
ken.dO 
Entscheidend für die Deutung von »missaa ist hier, wie Jungmann an 
der zitierten Stelle zu Recht betont, das Wort wactaa, das im Stowe- 
Missale noch erhalten, im Ordo Romanus I und im jetzigen römischen 
Missale jedoch zu ergänzen ist. »Missa~ im Sinn von Entlassung wird 
niemals mit »est«, sondern mit »fit< verbunden. So weist also das »acta« 
den richtigen Weg für die Deutung der Entlassungsformel: unter »missa« 
ist hier, entsprechend dem gallischen Brauch im Missale Gothicum, das 
Opfer gemeint, genauer gesagt der Opferakt, der nun vollendet ist%'. 
Damit erhebt sich zugleich die Frage einer eventuellen Herkunft der 
ursprünglichen Form »Missa acta est« aus dem Bereich der gallischen Li- 
turgie, eine Frage, die eng verbunden ist mit einer anderen: seit wann 
der Terminus wmissaa im Sinn von (Meß-)Opfer außerhalb des gallisch- 
oberitalienischen Raums, wo er ausgebildet worden war, zur Einführung 
gelangt ist. 
Im Italien des beginnenden J. Jh. ist, was die weitere Umgebung von 
Rom betrifft, ähnlich wie zur Zeit des Bischofs Augustinus in Nord- 
afrika, das Wort »missaa im Sinn von (Mei-)Opfer unbekannt. So 
spricht Paulinus von Nola (T 431) in seinen Schriften regelmäßig vom 
»laudis hostiam immolarea (Ep. 49, 13; CSEL 29, 401) bzw. uplaca- 
tionis hostiam offerea (Ep. 42, J ;  CSEL 29,263). Auch der Verfasser von 
De sacramentis kennt wmissaa im angegebenen Sinn nicht; er spricht 
5,2 J entsprechend vom ~sacrificium off erredz. 
In Nordafrika wird seit der 2. Hälfte des 5. Jh. von ~missas agereu im 
Sinn von .die Messe feiern* gesprochen. So erklärt der Vandalenkönig 
Hunerich (477-484) in einem Erlaß: es steht euch frei, »in ecclesiis vestris 
missas agereu. In  einem späteren Erlaß erhebt er Klage gegen Priester, 
die betroffen worden sind, »missas in sortibus Vandalorum egissea63. 

Jungmann a. a. 0.11, 537 Anm. 11. 

O' Zu vgl. ist die dem Sinn nach ähnliche Entlassungsformel in der moz- 
arabischen Messe: ~Sollemnia C o m p 1 e t a s U n t in nomine domini nostri 
Iesu Christi.* 
" Vgl. auch Ep. XXVI, alias 38 des Augustinus an Licentius: mVade in Cam- 

paniam, disce Paulinum; diice quibus opibus ingenii s a C r i f i C i a 1 a U d i s 
offerat..: 

8"ictor von Vita, Historia pers. Vand. 1 1 , ~  (CSEL 7,25); 11, 13 (CSEL 
7,391. 

Für Rom liegt ein Dekretale des Papstes Leo d. Gr. V. J. 445 vor, in dem 
smissau bereits im Sinn von Messe gebraucht wird: »Si unius tantum 
m i s s a e more servato sacrificium offere non possint, nisi qui prima diei 
convenerint.«%4 Aus dieser Zeit kann also frühestens die Entlassungs- 
formel~ Missa acta estw stammen, falls sie dem (afrikanisch-) römischen 
und nicht dem gallischen Ritus angehörtEs. 
Vom 6. Jh. an setzt sich der Ausdruck »missa« für Messe im Abendland 
fast allgemein durch, wobei die andere Bedeutung »missaa = ndimissioa 
immer mehr in Vergessenheit gerät. Bei Ivo von Chartres (T I I 16) fin- 
den wir smissa catechumenorumu (Ep. 219; PL 162,224 A) schon im 
Sinn von Vormesse (Lesegottesdienst). An der Wende zum 7. Jh. wird 
sowohl in Gallien (bei Gregor von Tours) als auch in Italien (bei Gregor 
d. Gr.) mit dem Ausdruck ~missarum sollemnia« regelmäßig die Plural- 
form von »missaa gebraucht, auch wenn es sich nur um eine einzige 
Feier handelte%. 

3. missa = oratio (ngouev~fi) 

In diesem 3. Kapitel sind verschiedene Bedeutungen von »missa« zu be- 
handeln, die sich alle unter dem Stichwort »missa« = »oratio« zusam- 

Ep. 9 ,2  (PL $4,627). Noch deutlicher ist eine spätere Stelle, auf die 
Dölger a. a. 0. 106 f. hinweist; es ist der Bericht zweier Bischöfe aus dem 
Epirus V. J. $19, worin es unter Erwähnung der Diptychonlesung heii3t: mcele- 
bratae sunt missaea, nmissam celebravita; vgl. Hormisdas, Ep. 59, z (CSEL 
3$,2  672). Schwieriger zu deuten ist eine Stelle bei Papst Innozenz I (401-417), 
wo bezüglich der von Bonosus geweihten und nun reumütig zurückkehrenden 
Priester der Fall erwogen wird: nsi non sacramenta confecit, si non populis 
tribuit, si m i s s a s secundum consuetudinem non complevitu; vgl. dazu Jung- 
mann, Gewordene Liturgie 39. 

Leider wissen wir die gallikanische Entlassungsformel nicht mit Sicher- 
heit; zu vermuten ist jedoch ~Procedamus in paceu, das wir von der Mailän- 
der Liturgie und vom Palmsonntagritus her kennen. Besser Bescheid wissen wir 
über die Entlassungsformel für die Katechumenen; vgl. P. Borella, La >missat 
o Sdimissio catechumenorum* nelle liturgie occidentali, in: Ephem. lit. 13 (1939) 
60-110. 

Eigenartig ist die Bezeichnung ~ a d  missa publicau - wie es scheint eine 
Neutrumbildung - in der neapolitanischen Evangelienliste; vgl. K. Gamber, 
Die kampanische Lektionsordnung, in: Sacris erudiri 13 (1962) S. 338 Nr. 64; 
oder die entsprechende Ubersmrift sad missaa (statt: »ad missam*) in einigen 
Sakramentar-Handschriften, sowie im Cod. Vat. lat. $729, fol. 281v, wo es heißt: 
.Hymnus sci Ylarii ad  missas und im Cod. Vat. Regin. lat. 567, fol. 33r, wo es 
sich ganz deutlich um ein Pluralwort handelt: ncelebrantur missa de ieunioa. 



menfassen lassen. So spricht schon das Konzil von Mileve V. J. 416 im 
Canon 12 ausdrücklich von morationes seu missaeu (Mansi IV 330): ~ P l a -  
cuit etiam et illud, ut preces vel o r a t i o n e s s e U m i s s a e, quae 
probate fuerint in concilio . . . ab omnibus celebrentur.~ Es wird dem- 
nach hier »missa« mit »oratio« (neouev~S) gleichgesetzt. 
Jungmann ist nun der Ansicht, diese Bedeutung von »missa« habe sich 
aus dem Segensgebet ergeben, das am Schluß der Gottesdienste über die 
zu Entlassenden gesprochen worden ister. Abgesehen davon, daß im 
Gegensatz zu den orientalischen Liturgien für die Liturgie Nordafrikas 
ein »missa« (= Apolysis) genanntes Segensgebet bei der Entlassung 
nicht bekannt istss, kann die Deutung Jungmanns auch deshalb nicht 
ganz befriedigen, weil die Möglichkeit übersehen wird, daß ähnlich wie 
bei »missa« = ~oblatiou ein eigenes Wort vorliegt, das nicht von »missau 
= »dimissio« abzuleiten ist und das nur zufällig gleichlautet. 
Eine derartige Deutung, die möglicherweise aus lebendiger Tradition 
schöpR, gibt der Abt Smaragdus ( t  830), wenn er meint: ~Orationes, id 
est collectae quae in fine cursus a sacerdote dicuntur, m i s s a e, i d e s  t 
d e o t r a n s m i s s a e, v o c a n t u r . ~ ~ ~  Ob  die Deutung ~missaeu = »deo 
transmissaea richtig ist, wissen wir nicht, doch ist von einem &vmEpce~v 
des Gebetes zu Gott (vgl. die Doxologie der Chrysostomus-Liturgie: 
uoi rfiv MEav &vazEpnopev)70 auch sonst öfters die Rede71. 
Smaragdus erklärt an der eben zitierten Stelle den in der Regel des 
hl. Benedikt ( t  547) im Kapitel 17 mehrfach vorkommenden Begriff 
»missaeu, wobei hier regelmäßig die Pluralform verwendet wird. Der 
SchluB der kleinen Horen wird so beschrieben: Nach Lesung und Ver- 
sikel folgen »Kyrie eleison et m i s s a s« bzw. »Kyrie eleison et 

Jungmann, Gewordene Liturgie 4232.  
Nach der Predigt wurde zwar ein Gebet gesprochen, das Augustinus rBe- 

nedictiones* nennt (serm. fragm. 3; PL 39, 1721) und mit den Worten K o n -  
versi ad dominums beginnt, doch handelt es sich hier um ein Gebet, das über 
die Katechumenen und die zur Opferfeier zurückbleibenden Gläubigen gemein- 
sam gesprochen worden ist, also kein Apolysis-Gebet darstellt. 

60 Commet. in Reg. s. Bened. C. 17 (PL 102,837). 
70 Unmittelbar vor dem .Großen Einzug*; vgl. P. de Meester, Die Gött- 

lidie Liturgie unseres heiligen Vaters Johannes Chrysostomus (München 1932) j6. 
Derselbe Gedanke liegt dem PS. 1 4 0 , ~  zugrunde: .D i r i g a t U r oratio 

mea sicut incensum in conspectu tuo . . .e, wenn auch hier das Verbum wtrans- 
mittere* nicht gebraucht wird; vgl. weiterhin Hildebert von Mans (Expos. 
missae, PL 171, I 172): B.. . m i s s a e s t pro vobis o r a t i o ad deumw. Im 
einzelnen 0. Rottmanner, Uber neuere und ältere Deutungen des Wortes missa, 
in: Theol. Quartalschnfl71. (1889) $33 ff. 

m i s s a e sunta. Vom Schluß der Vesper heißt es: wet oratione dominica 
fiant missae..a7P. 
Xhnlich spricht das Konzil von Agde V. J. 506 in Canon 30 (Mansi 
VIII, 330) von wmissae matutinales et vespertinaeu, womit ebenfalls 
Gebete gemeint sind, näherhin die kanonischen Horen des Stundenge- 
bets. Denselben Ausdruck »missau für »Hore« finden wir auch bei dem 
Mönch Cassian von Massilia ( t  um 435)'s. Dies 1äBt vermuten, daß 
»missa« im Sinn von »oratio« bzw. kanonische Hore vor allem bei den 
Mönchen gebraucht worden ist74. 
Damit aber noch nicht genug! Ende des 4. Jh. bezeichnet Papst Dama- 
sus (366-384) mit »missa« ein ganz bestimmtes Gebet, das beim Re- 
konziliationsritus der Pönitenten gesprochen worden ist und das damals, 
soweit es sich um den öffentlichen Rekonziliationsritus handelte, allein 
Sache der Bischöfe war. Er verbietet deshalb den Priestern »nec publice 
quidem i n m i s s a quemquam poenitentem reconciliare~ (Ep. V, Man- 
si 111,440). Ein ähnliches Verbot wurde für den Bereich der nordafri- 
kanischen Kirche auf dem Konzil von Karthago V. J. 390 im Canon 3 
(Mansi 111,693) erlassen: ». . . reconciliare quemquam p U b 1 i C a 
m i s s a«. Die fast gleiche Wahl der Worte legt eine Abhängigkeit vom 
Verbot des Papstes Damasus nahe75. 
Im Sakramentar von Angouleme aus dem Ende des 8. Jh. (ed. Cagin 
p. sind die beim Rekonziliationsritus gebrauchten Gebete ver- 
zeichnet; sie wurden auch hier »missae« genannt. Die volle Oberschrift 
lautet: »Item miss(ae) ad reconciliandum poenitentem.~ 
Mit diesem zuletzt genannten Gebrauch des Wortes »missa« sind die ver- 

7' Vgl. Jungmann, Gewordene Liturgie 48. 
'3 Cassian, De instit. 111, 11 (CSEL 17,44); 11, 13 (ebd. 17, 17); 111, 8 (ebd. 

42); vgl. Jungmann, Gewordene Liturgie 39. 
So heißt es z. B. in der »Regula ad monachos* des Caesarius von Arles: 

rduos nocturnos faciunt et tres m i s s a se (PL 67, I 102); vgl. M. Fhrotin, 
Le Liber mozarabicus sacramentorum (Paris 1912) 7 j j  f.; weiterhin zu dieser 
Frage J. Pinell, Las »missae*, grupos de sanctos y oraciones en el oficio de la 
antigua liturgia hispafia, in: Archivos Leoneses 8 (1954) 14j-I 8 j. 

75 wPublica missae heißt hier »dur& einen öffentlichen Ritus« und ist ab- 
hängig vom rpublice . . . in missae bei Damasus. Es bestehen keine Beziehungen 
zur ~missa  publica*, die oben Anm. 66 genannt wird, wo der Gemeindegottes- 
dienst gemeint ist; vgl. zur letzteren Bezeichnung den Can. 3 der Synode von 
Vaison V. J. j29, wo der Gesang des Trishagion »in omnibus missis* ange- 
ordnet wird, und zwar »eo ordine quo modo ad m i s s a s p U b 1 i C a s dici- 
ture (Mansi VIII, 727). 

'6 Vgl. dazu CLLA Nr. 860 S. 393-394. 



schiedenen Bedeutungen dieses Terminus im abendländischen Gottesdienst 
angeführt. Wie wir sahen, finden sie sich alle bereits gegen Ende des 
4. Jh., jedoch nicht überall in der gleichen Bedeutung. So wurde in Nord- 
afrika (und in Spanien) mmissau fast ausschließlich im Sinn von mdi- 
missioa gebraucht (wmissa fit catdumenis.a), in Gallien dagegen im Sinn 
von ~oblatiou (am sprdendsten ist die Verbindung mimmolatio missaeu). 
Die Mönche wiederum verstanden unter mmissaeu Gebete, so in der Be- 
nediktus-Regel das Schlußgebet einer Hore oder die Hore selbst (wmissae 
matutinaeu bzw. svespertinaea). 
Schon früh begannen die genannten Verwendungsarten von smissau 
über die Grenzen, in denen sie ursprünglich heimisch waren, hinauszu- 
gehen. »Missa< wurde so zu einem liturgischen mAllerweltsworta, wobei 
sich die jeweilige Bedeutung nicht mehr mit Sicherheit ausmachen läßt. 
Erst seit dem hohen Mittelalter wird mit wmissau fast ausschliei3lich die 
Eucharistiefeier bezeichnet, jedoch auch das dabei gebrauchte Formular77 
bzw. der kirchlidie Festtag selbst (Manä Lichtmeß, Christmas). In der 
Neuzeit ist das Wort .Messe« schließlich zu .Markte säkularisiert wor- 
den, da die Festtage der Kirche überall zum Treffpunkt für Handel und 
Vergnügen wurden. 

77 SO schon bei Gregor von Tourus, Hist. Franc. 11, z t :  B.. . de m i s s i s 
ab eo c o m p o s i t i s r .  

Collecta, Collectio, Dominicum 

Drei frühe liturgische Termini 

Wie die Bedeutung von »Missau, so ist auch die von »Collectau noch 
immer nicht eindeutig geklärt'. In seiner Studie ~Collecta und Statiou, 
worin R. Hierzegger über »die römischen Stationsprozessionen im frühen 
Mittelaltem sprichtz, ist dieser leider nicht auf den liturgischen Termi- 
nus wcollectau eingegangen. Die bisherige Hauptschwierigkeit lag dar- 
in, daß man nicht zwischen wCollectau und mCollectiou unterschieden hat. 
»Collectaa kommt als liturgischer Terminus in den Akten der afrikani- 
schen Märtyrer Saturninus, Dativus und ihrer Gefährten V. J. 304 vorS. 
Die Martyrer standen damals vor Gericht, weil sie scontra interdictum 
imperatorum et caesarum collectam et dominicum celebrassentu (C. 5 ed. 
Ruinart). Einer der Angeklagten bekennt offen: Khristiani sumus, nos 
collegimus« (C. 5 ) .  Auch die anderen Christen gestehen: »in collecta fuiu 
(C. 7), »collectam celebravimusu (C. 12), mcum fratribus feci collectamu 
(C. 17). Der Lektor Emeritus meint: weg0 sum auctor, in cuius domo 
collectae factae suntu (C. 10). 
In der Anklage ist auch von einer Teilnahme am ~dominicuma die Rede. 
Wodurch unterscheiden sich »collecta« und ~dominicumu? Das letztere 
wird mit den gleichen oder ähnlichen Verben verbunden wie ~col lecta~.  
Der Priester Saturninus sagt: sdominicum celebravimusu (C. 9),  und der 
bereits erwähnte Lektor Emeritus bekennt: .in domo mea egimus domi- 
nicumu (C. I I). Und auf die Frage, warum er dies zugelassen habe, 
erwidert er: wsine dominico non possumus.a 
Die liturgischen Ausdrücke mcollectaa (bzw. mcolligerea) und mdomini- 
cumu begegnen uns bereits beim Afrikaner Tertullian (um zoo), wenn 
der De fuga C. 14 sagt: wSed quomodo colligimus? quomodo dominica 

1 Vgl. den Artikel von B.Capelle, Collecta, in: Rev. bknhd. 42 (1930) 
197-204, wo vom gallikanischen Gebrauch dieses liturgischen Terminus ge- . .  . 

spromen wird. 
P R. Hienegger, Collecta und Statio. Die römisdien Stationsprozessionen 

im frühen Mittelalter, in: Zeitschrift für kath. Theologie 60 (1936) 51c-f54; 
C. Mohmann, Statio, in: Vigiliae Christianae 7 (1953) 2 2 1 - Z ~ J .  

8 Versdiiedene Ausgaben; am meisten zitiert wird Th. Ruinart, Acta mar- 
tyrum (Ratisbonae 1859) hier 414 ff. 



celebravimus?« Bei Cyprian (t 258) findet sich, wohl rein zufällig, nur 
die Wendung ~dominicum celebrarea (De opere et sacrificiis C. I 5). Durch 
ihn erfahren wir auch das zu »dominicum« zu ergänzende Wort, näm- 
lich »sacrificium« (vgl. Ep. LXIII, n. 9)4. Es gilt also sicher, daß mit 
»dominicuma die Eucharistiefeier (Opferfeier) gemeint ist. Augustinus 
(t 430) wiederum scheint die genannten liturgischen Ausdrücke nur 
mehr aus der Literatur zu kennen. In Brev. Coll. die 3. C. 17 sagt er: 
»Sicut ipsis gestis martyrum monstrabatur, qui confitebantur in passioni- 
bus suis se collectam et dominicum egisse.« 
Was ist der Unterschied zwischen »collecta« und »dominicum«. In die- 
sem Zusammenhang ist anzuführen, daß die Bekennerin Victoria in den 
eingangs erwähnten Akten sagt: »in collecta fui et dominicum cum 
fratribus celebraviu, was wohl zu übersetzen ist: »Ich war in der Zusam- 
menkunR und habe mit den Brüdern das dominicum gefeiert.« Es scheint 
demnach »collecta« ein mehr allgemeiner Begriff für Gottesdienst zu 
sein, während »dominicumu einen speziellen Gottesdienst, nämlich das 
eucharistische Opfer, meints. 

Doch ist scollectau nicht nur mit »esse« (fui), sondern auch mit Dagerea 
und »celebrare« verbunden, so wenn der Bekenner Felix sagt: ~collec- 
tam gloriosissime celebravimusa (C. 12). Dies spricht dafür, daß unter 
scollectau ein eigener, vom »dominicum« unterschiedener Gottesdienst 
gemeint ist. Die Funktionen der beiden Gottesdienste gibt der gleiche 
Bekenner an, wenn er fortfährt: »ad scripturas dominicas legendas et in 
dominicum convenimus sernper.u Die Märtyrer waren, wie eingangs 
schon betont, angeklagt, »collectam et dominicumu gefeiert zu haben. 
So gestehen der Bekenner Dativus und die Mitangeklagte Victoria: »et 
in collecta fui et dominicum cum fratribus celebraviu (C. 7 und 16). 

Wenn nicht alles täuscht, müssen wir demnach für die Zeit um 300 in 
Nordafrika zwei verschiedene ZusammenkünRe der Christen unter- 
scheiden: eine »collecta« »ad scripturas dominicas legendasu, also einen 
Wortgottesdienst, und eine Feier des ~(sacrificium) dominicumu. 

Zu denken wäre im Anschluß an Tertullian, Ad uxorem 4 ,2  an sich auch 
an »conviviumu (entsprechend I Cor 11, 20 ucena dominica*), doch scheint 
in Nordafrika der O~fergedanke gegenüber dem Mahlgedanken bereits im 
3. Jh. stark in den Vordergrund getreten zu sein. 

Das Adjektiv »dominicuw wird in der nordafrikanischen Liturgie gern 
gebraucht; wir finden hier nicht nur die Wendung uoratio dominica*, die auch 
sonst vorkommt, sondern auch Ausdrüdre wie ~scripture dominicaex (in unse- 
ren Akten C. 3), ndominica sollemniaa (Tertullian, De fuga C. 14). 

Dabei soll hier die Frage offen bleiben, zu welcher Stunde des Tages 
diese Gottesdienste stattgefunden haben, vor allem aber die Frage, ob 
in Nordafrika während des 3. Jh. das ~dominicumu noch mit der abend- . - 

lichen Agape vereinigt war, wie dies für iggypten und anderswo bezeugt 
isto. Tertullian, De corona C. 3 spricht davon, daß »e t i a m antelucanis 
coetibusa die Eucharistie begangen werden kann, womit eine abendliche 
Begehung indirekt bezeugt wird. 
Cyprian, Ep. LXIII, n. I 6 scheint ein sdominicum post coenam celebrareu 
direkt auszuschließen; er sagt: »Nos autem resurrectionem .domini mane 
ce1ebramus.u Andererseits wieder war es zu Zeiten des hl. Augustinus 
vielerorts am Gründonnerstag üblich, die Eucharistiefeier im Anschluß 
an eine profane Mahlzeit zu begehen7. Es scheint, daß in ländlichen Ge- 
genden die urschristliche Verbindung von Eucharistie und abendlicher 
Agape sich länger erhalten hat als in den Metropolens. Eine Ausnahme 
bildet allein Rom, wo im Gegensatz zu Nordafrika, sogar bis ins Mittel- 
alter hinein an vielen Tagen, besonders an Fasttagen (Quatember-Sams- 
tag), die Meßfeier erst gegen Abend stattgefunden hat. 
Daß bei Augustinus die genannten liturgischen Termini wollectau und - 
»dominicum« nicht mehr erscheinen, mag damit zusammenhängen, daß 
zu seiner Zeit (um 400) Wortgottesdienst und Dominicum bereits zu- 
sammengelegt waren. Wir finden bei ihm als Namen der Feier meist den 
Ausdruck »sacrificium«, während das 2. Konzil von Karthago (zwischen 
387 und 390) im can. 9 die Wendung sagendam celebrare (bzw. agere).~ 
gebrauchte. 
Wir erfahren durch Augustinus aber auch, daß zu seiner Zeit noch Wort- 
gottesdienst und Eucharistiefeier gelegentlich voneinander getrennt und 
in zwei verschiedenen Basiliken gefeiert werden konnten. Wir können 
dies aus einer Schlußbemerkung im Sermo 325 (PL 38,1449) entnehmen: 

B Vd.  K. Gamber, Domus ecclesiae (= Studia patristica et liturgica 2, Re- 
gensburg 1968) 78 fT.- 

Vd.  W. Roetzer, Des hl. Augustinus Smriften als liturgiegesdiichtlidie 
~ u e l l e ( ~ ü n c h e n  1 ~ ~ 0 )  32-34. 

So war eine abendliche Opferfeier noch bis in die 2. Hälfte des 5 .  Jh. regel- 
mäßig in den Alpenländern (Norikum) üblich, wie wir aus der Vita S. Severini 
wissen, wo es 2, I heißt: uCum sacrificii vespertini sollemnitas impletur« oder 
13, 1: utempus vespertinae sollemnitas; 1 3 , ~ :  ~sacrificii vespertini temporis ex 
more suppletou; hinsichtlich der frühen Kirchenbauten in Norikum vgl. K. Gam- 
ber, Domus ecclesiae (= Studia patristica et liturgica 2, Regensburg 1968), wo 
leider die eben angeführten literarischen Zeugnisse nidit verwertet worden 
sind. 

Vgl. Roetzer, Des hl. Augustinus Schriften gy-97. 



»Haec caritati vestrae pro exhortatione in hoc sancto loco sufficiant, 
quoniam dies pami sunt et adhuc nobis in maiore basilica restant, quae 
agamus cum caritate vestra.~ 
Man wird hierbei daran erinnert, daß vor allem im Gebiet von Aquileja, 
wie überhaupt in Oberitalien, aber auch anderswo, so in Trier, ehedem 
an Bischofsitzen neben der eigentlichen Kathedrale (Ecclesia maior) noch 
eine zweite, meist etwas kleinere Kirche vorhanden war, .Ecclesia mi- 
noru oder (später) »Ecclesia hiemalisu d e r  »Ad S. Mariamu genanntlO. 
Letztere hat anfänglich allgemein für den Wortgottesdienst, später vor 
allem, wie wir aus einem oberitalienischen Taufordo wissen, für die Un- 
terweisung der Kathechumenen und die Skrutiniengottesdienste ge- 
dient". 
In Rom war ebenfalls bis ins Mittelalter hinein an manchen Tagen eine 
Verteilung des Gottesdienstes auf zwei Basiliken bekannt; dabei wurde 
die Feier in der ersten Basilika bezeichnenderweise wie in Nordafrika 
ebenfalls »collectau, die andere »missau genannt. So findet sich im Sa- 
cramentarium Gregorianum an mehreren Tagen des Jahres eine zusätz- 
liche noratio ad collectamu angegeben, worüber später noch eigens zu 
sprechen sein wird. 
Es ist nun auf die Wort-Bedeutung von »collectau einzugehen. Daß es 
sich um eine Nebenform von scollectio« handelt - ähnlich wie »missau 
eine solche von ~(d i - )  missiou ist - gilt heute als sicher. Auch im gallika- 
nischen Ritus finden wir den Terminus »collectio«; doch versteht man 
hier etwas anderes darunter: keine Zusammenkunft, sondern eine Ora- 
tion. Es gibt hier eine »Collectio post nominau, pad pacemu, »post sanc- 
tusu, post mysteriumu. Manchmal geht einer »collectiou eine »praefatiou 
voraus. 
Wir haben also hier beim Terminus mcollectau bzw. »collectiou einen 
ganz ähnlichen Fall wie oben beim Wort ~missau, womit in Nordafrika 
die Entlassung der Katechumenen bezeichnet wurde (missa = dimissio), 
während im gallikanischen Liturgiebereich die Opferfeier diesen Namen 
trägt (missa = neoacpoeh). 
Ganz deutlich haben das afrikanische Wort »collecta« und das gallika- 

l0 Vgl. J. Hubert, Les cathkdrales doubles et I'histoire de la liturgie, in: 
Atti del I. Congresso di Studi longobardi, Spoleto 19fz) 167-176; G. C. Me- 
nis, La »Basilica doppiaq in un recente volumine di ~ A t t i e ,  in: Rivista di 
archeologia cristiana 40 (1964) 123-133 (mit weiterer Literatur). 

l1 Vgl. C. Lambot, North Italian Services of the Eleventh Century (= 
Henry Bradshaw Society 67, London 1931). 

nische .collectiou nicht die gleiche Bedeutung. Eine befriedigende Er- 
klärung von ~collectio« = (Priester-)Gebet ist no& nicht gefunden wor- 
den. Man könnte daran denken, daß »collectiou eine Obersetzung des 
griechischen Ausdrucks a u v a r l t ~  darstellt, womit in den orientalischen 
Riten bestimmte Gebete bezeichnet werden. 
Noch nicht in diesem Zusammenhang beachtet ist ferner eine Stelle in 
der Schrie des Uranius, De obitu Paulini (C. 11), wo es von Bischof Jo- 
hannes von Neapel heißt, er habe am Karsamstagmorgen mascenso tri- 
bunali ex more populum salutavit, resalutatus a populo orationem dedit, 
C o 1 1 e C t a o r a t i o n e spiritum exhalavitul~. Hier finden wir 
»collecta« in Verbindung mit »orationeu und ist einfach zu übersetzen: 
mach Vortrag der Orationu (colligere = vortragen). Vielleicht liegt hier 
die Lösung des Problems (collectio = Vortrag des Priesters?). 
Im Mittelalter wurden unter fränkischen Einfluß auch im römischen Ri- 
tus die Orationen »collectaeu genannt, vor allem aber die Orationen, die 
den Wortgottesdienst eingeleitet und nach dem Gm13 des Priesters ihren 
Platz hat. L. Duchesne gibt die Meinung der älteren Liturgiker wieder, 
wenn er in seinem vielgelesenen Buch Origines du culte chrktienne (Pa- 
ris 1925) hinsichtlich dieser Oration sagt (S. 167 f .) : ~Aprks  le salut de 
l'assistance, le celkbrant invite ?i la prikre d'ouverture, appelke 
>collectas parce qu'elle se fait au moment 06 l'assemblk acheve de se 
rkunir1s.u 
J. A. Jungmann wiederum sieht in seinem Werk wMissarum sollemniau 
eine andere Möglichkeit. Er verweist auf eine Stelle bei Walafried Stra- 
bo (T 849), wo es heißt (PL 114,945 D): »Collectas dicimus quia 
necessarias earum petitiones compendiosa brevitate colligimus, i. e. con- 
cludimusu, und sagt *Die Oration ist tatsächlich das Gebet, mit dem der 
Priester das vorausgegangene oder vorausgesetzte Volksgebet ausam- 
m e n f a h  und vor Gott trägt14.u 
Dazu ist zu sagen: Eine Oration ist an dieser Stelle, nämlich vor der 
Epistel, im römischen Ritus sicher sekundär, wie auch der mit ihm ver- 
wandte afrikanische Ritus noch zur Zeit des hl. Augustinus nachweisbar 

lZ Vgl. D. Mallardo, in: Ephem. lit. 66 (19f2) 9. 
lS Duchesne unterscheidet hier leider nicht zwischen der afrikanisch-römi- 

sdien und der gallikanischen Bedeutung des Wortes ~collectar. 
l4 Jungmann, Missarum Sollemnia I, 446. Dabei wird in der Stelle bei 

Walafried Strabo lediglich ausgesagt, daß durch die ~collecta. die Bnecessariae 
petitionesu, also die zahllosen Bitten, die wir Gott gegenüber haben, kurz zu- 
sammengefaßt werden. 



nach dem Gruß des Priesters sofort mit der Epistel begonnen hat's. 
Wann die sog. Kollekte eingeführt wurde, wissen wir nicht, da es immer 
noch fraglich ist, ob die (meist zwei) Orationen vor dem Opferungsge- 
bet (Super oblata), wie wir sie in den ältesten Sakramentaren, dem 
~Leonianumu und »Gelasianumu, vorfinden, tatsächlich vor der Epistel 
und nicht, entsprechend den ~Praefatio missaeu und »Collectio nunc 
sequiteru überschriebenen Gebeten in den gallikanischen Sakramenta- 
ren, zu Beginn der eigentlichen Eucharistiefeier, also vor der »Opferung«, 
gesprochen worden sind'=. 
Vielleicht geht die Oration vor der Epistel erst auf Gregor d. Gr. (T 604) 
zurück. Die Deutung Jungmanns, die er dieser Oration gibt" und die 
allein bei Walafried Strabo eine gewisse Stütze findet, ist Gemeingut der 
neueren Liturgiker geworden. Sie kann für den römischen Ritus nicht 
zutreffen, weil sie hier den Namen »collecta« ursprünglich gar nicht ge- 
tragen hat. Hier finden wir nur eine ~ O r a t i o  ad collectam«, ein Gebet, 
das bei der »collectau vor der Prozession zur Stationskirche, also bereits 
vor dem »vorausgesetzten Volksgebetu (Jungmann), der »Letania«, ge- 
sprochen worden ist's. 
Wahrend demnach im gallikanischen Liturgiebereich »Collectio« ein 
Priestergebet bedeutet, wurde sowohl in Rom als auch in Nordafrika 
darunter eine gottesdienstliche Versammlung verstanden. Es handelt sich 
im letzteren Fall deutlich um eine (vulgäre) Obersetzung eines griechischen 
liturgischen Terminus, allen Anschein nach von aZwattsl9. Damit kann 

15 Vgl. K. Gamber, Ordo missae africanae, in: Röm. Quartalschrift 64 
(1969) '43. 

1% Vgl. A. Chavasse, L'oraison >Super sindonem< dans la liturgie romain, 
in: Rev. bkned. 70 (1960) 313-323. Die Frage hängt zusammen mit dem wein- 
samenu Oremus vor dem Offertorium, worüber oben die Rede war. 

Deshalb schließt Jungmann in seinem genannten Buch mit der »Kollekte<* 
den ~Einzugsritusu (früher sagte man: Gebetsgottesdienst) der Messe und Iäßt 
mit der Epistel den ~Lesegottesdienstu beginnen. Doch gehört die Oration im 
Meßritus Gregors d. Gr. deutlich zum Lesegottesdienst, dessen Einstimmung 
(durch die Thema-Angabe) sie darstellt, so z. B. an Epiphanie: »Deus qui ho- 
dierna die unigenitum tuum gentibus stella duce revelasti . . .U 

l8 Interessant ist jedoch, daß bereits die fränkischen Handschriften des 
Hadrianum den Sinn von ~ o r a t i o  ad collectamu nicht mehr verstanden haben 
und daraus »oratio collectae gemacht haben; vgl. Lietzmann, Das Sacramen- 
tarium Gregorianum Nr. 27 (mit Varianten-Apparat); Hierzegger, Collecta 
und Statio a. a. 0. 5 17-521. 
'' Dabei ist Synaxis wiederum verwandt mit dem Terminus »Synagoge<, 

dem in der LXX mit .Ecclesia« wediselnden Wort für hebr. quahal (Versamm- 
lung); vgl. Schrage, in: Theol. Wörterbuch zum N T  VII, 798 ff. 

in den orientalischen Riten jede Form des Gottesdienstes, vor allem je- 
doch die nichteucharistische Zusammenkunft bezeichnet werden. Eine 
Ausnahme bildet Agypten. Hier hat man unter ~Synaxisu (bzw. wSy- 
naxeu) in erster Linie die abendliche Zusammenkunft zum heiligen Mahl 
(am Samstag und Sonntag) verstanden". Wir haben demnach in Agyp- 
ten den gleichen Sprachgebrauch wie in der Apostelgeschichte, wo es 
20,7 heißt: uwqypEvw fi@v ~ h b a a ~  tietov. 
Das griechische Wort avvttyetv, das hier zugrunde liegt und von dem 
das Hauptwort d v a &  gebildet ist, kann im Lateinischen verschieden 
übersetzt werden, nämlich mit ~congregareu, convenireu (beide im Sinn 
von periodischer Zusammenkunft)21, ~conversariu und mit unserem 
.colligereu. Die Vulgata übersetzt es meist mit »congregareu, so das 
mqypEYo~ in Apg 4, 31 (in quo erant congregati), ähnlich Apg. 20, 8, 
ferner Mt. I 8,2o (ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo); 
die Obersetzung xonversariu kommt Apg. I I, 26, ~convenireu (Apg. 
20,7 (cum convenissemus ad fragendum panern) vor. 
Die Obersetzung mit xolligereu findet sich an den Stellen, wo eine got- 
tesdienstliche Zusammenkunft gemeint ist (Mt. 18~20; Apg. 4, 31 und 
20,8), nur in einigen Vetus-Latina-Handschriften (die anderen haben 
auch hier wie die Vulgata ~congregareu). Da außer in Rom nur in Nord- 
afrika die gottesdienstliche Zusammenkunftu collectau genannt worden 
ist, können wir vermuten, daß die betreffenden Vetus-Latina-Hand- 
schriftenz-einen alten afrikanischen Text wiedergeben. Auch Cyprian, 
der in Ep. LXIII, n. 13: Ngrana multa in unm collecta et commolita et 

commista panem unum faciuntu, deutlich an das awa~i+Ev EyEveto Ev im 
Didache-Gebet über das Brot (IX, 4) anspielt, gebraucht hier das Ver- 
bum »colligere«. 
In der Vulgata wiederum finden wir ebenfalls den Terminus »collectau, 
aber nicht im Sinn der nordafrikanischen (und römischen) Liturgie von 
gottesdienstlicher Zusammenkunft, sondern in Obersetzung von LXX 
Eoetfi, so an den Stellen Dt 16,s: ~ e t  in die septima quia coilecta est 

Vgl. K. Gamber, Fragmente eines griechischen Perikopenbuches, in: Oriens 
Christianus 44 (1960) 75-87, bes. 81-82. 

2l Vgl. Schrage a. a. 0. Eine eigene Behandlung des genannten Wortes fehlt 
im betreffenden Wörterbuch. 

Zr Auf eine diesbezügliche Anfrage schreibt dankenswerterweise P. Bonifa- 
tius Fischer OSB, der Leiter des Vetus-Latina-Instituts in Beuron: .Für >collecti< 
in Vetus-Latina-Handschriften haben wir die folgenden Belege (die Nummern 
der Handschriften nach unserer Sigelliste) : Matth I 8.20: 2.5 ; Act 4 ,3  1 : 5.32; 
Act. 20,s: 5a (Brief vom 2. August 1966). 



domini dei tui, non facies opusa; Par 7, 8 ~fecitque (Salomon) die octavo 
collectam, eo quod dedicasset altare septem diesbusa, und ähnlich 2 Esdr 
8, I 8: i n  die octavo collectam iuxta ritumu. 
Fassen wir zusammen: In Nordafrika finden wir in den ältesten Zeiten, 
und zwar in einem Zeitraum von ungefähr IOO Jahren, von Tertullian 
(um 200) bis zu den Märtyrern Saturninus, Dativus und Gefährten 
(304), als liturgische Termini Lollectau und ~Dominicumu. Mit dem 
ersten war die regelmäßige gottesdienstliche Zusammenkunft gemeint, 
vor allem die Feier des Wortgottesdienstes (ad scripturas legendas), mit 
der anderen die eucharistische Opferfeier. In Rom wurde bis in die Zeit 
Gregors d. Gr. und darüber hinaus in ähnlicher Weise die Zusammen- 
kunft in der Versammlungskirche vor dem Zug zur Stationskirche 4 0 1 -  
lectau genannt. 
Der Terminus ~Collectio.: dagegen war ursprünglich nur in der gallika- 
nischen Liturgie beheimatet und bedeutet hier (Priester-)Gebet. In der 
Form ~Collectau wurde er später fast im ganzen Abendland als Bezeich- 
nung für die Oration vor der Epistel üblich (Kollekte). Eine weitere 
Sinngebung .Einsammeln des Geldopfersa braucht hier nicht mehr er- 
örtert zu werden. 

Oratio ad collectam 

Ein Beitrag zur römischen Stationsliturgie 

Im vorausgegangenen Kapitel wurde gezeigt, daß unter ~collectaa ehe- 
dem die ~Synaxisu, die Versammlung zum Gottesdienst, gemeint war. 
Im Hadrianum (CLLA Nr. 720) finden wir ebenfalls den Ausdrurk 
scollecta*: und zwar in der Verbindung Boratio collectau. Das bedeutet, 
wie andere Handschriften richtig lesen, ~ O r a t i o  ad collectamu. Es han- 
delt sich in diesem Meßbuch um eine Oration, die an einigen Tagen, so 
am Aschermittwoch, an den vier Marienfesten (2. Februar, 25. März, 
15. August und 8. September) sowie am Fest des hl. Caesarius am I. No- 
vember vor der eigentlichen ~missaa mit ihren drei Orationen zu finden 
ist. 
Im Sakramentar von Padua (CLLANr. 880) - und nur hier- kommt die 
gleiche Bezeichnung ~ O r a t i o  ad collectama, außer an den eben genann- 
ten Tagen, auch an den vier Quatember-Mittwochen, ferner am Mitt- 
woch nach dem 4. Fastensonntag und am Mittwoch in der Karwoche 
vor. Es sind dies durchweg Liturgietage, an denen im Missale Romanum 
innerhalb der Messe eine zusätzliche erste Lesung vor der Epistel ver- 
zeichnet steht. 
Nun hat schon Mohlberg richtig erkannt, daß dem Sakramentar von 
Padua in der Messbuchgeschichte eine besondere Bedeutung zukommt, 
weil bei dessen Redaktion eine sehr frühe Gregorianum-HandsduiR (aus 
dem Ende des 7. Jh.) verwendet worden ist. Man kann deshalb an- 
nehmen, daß die hier an den genannten Tagen sich findende OberschriR 
~ O r a t i o  ad collectamu ursprünglich ist. 
Bei den im Hadnanum als Orationen wad collectama bezeiduieten Ge- 
beten geht deutlich hervor, daß sie für einen Gottesdienst bestimmt wa- 
ren, der getrennt von der eigentlichen Meßfeier und zeitlich vor dieser 
in einer anderen, im Sakramentar ausdrü&lich genannten Kirche (z. B. 
Bad sanctum Adrianumu) stattgefunden hat. 
Dieselbe Bestimmung müssen wir aber auch für die im Sakramentar von 
Padua mit ~ a d  collectam~ bezeichneten Orationen annehmen. Das heißt 
also, daß diese Orationen (es handelt sich jeweils um die erste der beiden 
Orationen im Missale an den genannten Mittwochen) ehedem nicht wie 



heute nad missamu, sondern sad collectam~ vorgetragen worden sind; 
näherhin in der Versammlungskirche, von wo aus die Prozession zur 
Stationskirdie ihren Anfang genommen hat. 
Ist dies richtig, dann liegt aber auch die Vermutung nahe, daß die im 
Missale unmittelbar an diese Oration sich anschließende Lesung, also 
die der Epistel vorausgehende (alttestamentliche) sLectiou ursprünglich 
nicht bei der Meßfeier, sondern ebenfalls noch bei der ncollectau in der 
Versammlungskirche vorgetragen wurde. 
Für diese Annahme spricht, daß im römischen Ritus (etwa vom 6. Jh. 
an) bei der Meßfeier regelmäßig der nicht-evangelischen Lesung eine 
Oration vorausgeht und ein Graduale nachfolgt, daß also Oration und 
Lesung mit dem anschließenden Graduale eine Einheit bilden. Ganz 
deutlich wird dies bei den Lesungen der Quatember-Samstage. Nun weist 
aber im Missale Romanum die I .  Lesung an den genannten Mittwochen 
eine vorausgehende Oration, unsere noratio ad collectam«, und ein nach- 
folgendes Graduale auf. Wenn demnach diese Oration in der Versamm- 
lungskirche gesprochen worden ist, dann dürfte auch hier zum genannten 
Gebet eine Lesung (mit Graduale) gehört haben. 
In  den mittelitalienischen Plenarmissalien des 10. Jh. ist an einigen Ta- 
gen, so an den Muttergottesfesten, noch der ursprüngliche Ritus der 
ncollectau zu erkennen. So hatte dieser im Plenarmissale Cod. Vat. lat. 
4770 (CLLA Nr. 1413) am Fest Mariä Geburt (8. Sept.) folgenden Ver- 
lauf: 

Collectio ad s. Hadrianum. (Antiphona) Exsurge domine adiuua 
nos. (Oratio.) Supplicationem seruorum tuorum . . . (= H I 5 5 ) .  
(Antiphona.) Natiuitas tua dei genitrix uirgo gaudium . . . 

Eine Lesung fehlt hier also. Es findet sich jedoch eine Art »Introitus« 
(Antiphona) wie zur Meßfeier, dann eine Oration, die, wie oben er- 
wähnt, norh im Hadrianum ( = H )  als solche vermerkt ist und abschlie- 
ßend eine Antiphon, die dem Graduale der Messe entspricht. 
Im Missale Romanum ist noch am Aschermittwoch, vor allem aber am 
2. Februar die Ordnung der alten »collectau zu erkennen. Wir finden 
hier (nach der im Mittelalter aufgekommenen Kerzenweihe) zuerst eben- 
falls wie an Mariä Geburt die Antiphon ~Exsurge domine*, dann die 
soratio ad collectamu, wie sie auch in H 27, I für diesen Tag angege- 
ben ist; darauf als Antiphona den aus der griechischen Liturgie stam- 
menden Gesang ~Adorna  thalamum tuum Sion . . .U Diese Antiphon 

wurde allem Anschein nach ehedem nicht, wie jetzt im Missale vorge- 
sehen, auf dem Weg, sondern (entsprechend der oben angegebenen Ord- 
nung für den 8. Sept.) noch in der Versammlungskirche gesungen'. 
An den oben genannten Mittwochen, wo im Sakramentar von Padua 
ebenfalls eine noratio ad collectamu angegeben ist, hat sich sowohl im 
Hadrianum als auch im Missale keine Spur einer eigenen »collecta« er- 
halten, d. h. eines Gottesdienstes in der Versammlungskirche, von der 
aus man in Prozession zur Stationskirche gezogen ist. Da aber bereits 
das Hadrianum im 8. Jh. keine »collecta« an den genannten Mittwo- 
chen mehr kennt, scheint diese schon früh außer Obung gekommen zu 
sein. Das im bisherigen Liturgiebuch als »oratio ad collectamu verzeich- 
nete Gebet wurde nun Bestandteil der Meßfeier, die ursprünglich einzige 
~(oratio) ad missamu - dieser Ausdrudr erscheint an diesen Tagen im 
Sakramentar von Padua - wurde im Hadrianum zur »aliau. 
Unsere oben geäußerte Vermutung, da13 nicht nur die an bestimmten 
Mittwochen im gregorianischen Sakramentar an erster Stelle sich fin- 

I dende Oration ursprünglich in der Versammlungskirche (»ad collectamu) 
gesprochen worden ist, sondern auch die jetzt im Missale folgende Le- 
sung mit dem Graduale, wird bestärkt, wenn man den Inhalt einiger 
dieser Lesungen sowie der darauf folgenden Gradual-Gesänge näher 
betrachtet. In ihnen ist mehrfach vom nmons (domini)« die Rede. So 
heißt es in der I .  Lesung am Quatember-Mittwoch im Advent: 

Et ibunt populi multi et dicent: Venite et ascendamus ad m o n - 
t e m  d o m i n i  etaddomumIacob ... 

und im darauf folgenden Graduale: 

Quis ascendet in m o n t e m d o m i n i aut quis stabit in 1 o C o 
s a n C t o eius? Innocens manibus et mundo corde. 

I 
Am Quatember-Mittwoch in der Fastenzeit lesen wir in der I. Lektion: 

1 
i Dixit dominius am Moysen: Ascende ad me in m o n t e m et esto 

ibi . . . 
I und am Quatember-Mittwoch im September an der gleichen Stelle: 
I Ecce dies ueniunt . . . et stillabunt m o n t e s dulcedinem et omnes 
I 

C o 1 1 e s  culti erunt . . . 
und im darauf folgenden Graduale: 

Quis sicut dominus deus noster qui i n a 1 t i s habitat . . . 
1 Ausführlich darüber I. Schuster, Liber sacramentorum V1 (Regensburg 

1930) 183-189. 
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Am Quatember-Mittwoch nach Pfingsten fehlt ein entsprechender Hin- 
weis, da hier alle Perikopen auf den H1. Geist abgestimmt sind. An den 
übrigen oben genannten Mittwochen ist (mit einer Ausnahme) Stations- 
kirche nicht S. Maria Maggiore. Wir finden an diesen Tagen in 
den Lesungen und Gesängen keinen Hinweis auf den *heiligen 
Berg*. 
Die Erwähnung des Hinaufgehens auf den heiligen Berg bzw. des 
Wohnens Gottes in der Höhe in den angeführten Lesungen ist sicher kein 
Zufall. Da an den genannten Tagen der Stationsgottesdienst in S. Maria 
Maggiore auf dem Esquilin-Hügel gehalten wurde und der Prozessions- 
zug also tatsächlich auf einen Berg, den .heiligen Berg< mit seinem Mut- 
tergottesheiligtum, hinaufsteigen mußte, bekommen die zitierten Le- 
sungen, wenn man sie als Lesungen in der Versammlungskirche ansieht, 
erst ihren vollen Sinnz. 
Versammlungskirche an den vier Marienfesten war seit 700 die Kirche 
St. Hadrian am Forum. Diese war unter Papst Honorius (625-638) 
durch einen Umbau des alten Gebäudes der Curia errichtet wordena. 
Am Fest des hl. Caesarius ist für die *collectau die Kirche St. Cosmas 
und Damian angegeben. An den genannten Mittwochen ist dagegen in 
den Liturgiebüchem - mit Ausnahme des Aschermittwochs, wo in S. Ana- 
stasia die .collectau begangen wurde und man dann in Prozession zur 
nahe gelegenen Kirche S. Sabina auf dem Aventin-Hügel hinaufstieg - 
kein diesbezüglicher Versammlungsort verzeichnet. Doch dürfte dieser, 
falls S. Maria Maggiore als Stationskirche trifft, ebenfalls auf dem Fo- 
rum zu suchen sein. Die .collectac< fand vielleicht zuerst in St. Cosmas 
und Damian und später, nach den Umbau der Curia durch Papst Hono- 
rius, in St. Hadrian statt. 
Vom tief gelegenen F o ~ m  aus muhe  man also buchstäblich auf einem 
langen Weg nach S. Maria Maglgiore auf dem Esquilin-Hügel .hinauf- 
steigen~. Die Prozession begann auf der alten ~ S a c r a  via*, deren Pfla- 
stersteine heute noch zu sehen sind und auf denen bereits im heidnischen 
Rom die Prozessionen ihren Ausgang genommen haben. 
Aus den Darlegungen folgt aber: Der römische Ritus kannte ehedem 
(wohl vom Ende des 4. Jh. an) wie schon R. Dubois richtig vermutet 

' Ober entsprechende Bräuche in Jerusalem zur Zeit der Pilgerin Egeria, 
näherhin über die Bußgänge am Mittwod und Freitag zur Kirche auf dem 
Sions-Berg. vgl. Hierzegger, Collecta und Statio a. a. 0. 550 f. 

8 Vgl. F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter I1 (Stutt- 
gart 1889) 119ff. 

hat*, keine zwei nicht-evangelischen Lesungen bei der Meßfeier, wie wir 
sie im gallikanischen Ritus und in den orientalischen Liturgien nach wei- 
sen können, aber auch in den Meßbüchern von Mailand und Beneventß. 
Wenn dennoch zwei (alttestamentliche) Lesungen in den liturgischen Bü- 
chern verzeichnet sind, dann ist die eine von diesen ursprünglich bei 
der .Collectau vorgelesen worden, also vor der eigentlichen Meßfeiefl. 
Wann es zum heutigen Ritus der zwei nicht-evangelischen Lesungen 
innerhalb der Meßfeier an den genannten Mittwochen gekommen ist, 
wissen wir nicht. Sicher ist nur, wie erwähnt, daß das Gregorianum des 
späten 8. Jh. (Hadrianum) an diesen Tagen keine ~ O r a t i o  ad collectam« 
mehr notiert, sondern zwei Gebete vor der Sekret, von denen die zweite 
Oration einfach saliau überschrieben ist. 

Anhang: .In duodecim lectionese 

Zur Anzahl der Lektionen an den 

Quatember-Samstagen 

Im Sacrarnentarium Gregorianum findet sich an den vier Quatember- 
Samstagen regelmäßig die Oberschrift: 

SABBAT0 AD SANCTUM PETRUM. IN DUODECIM LECTIONES 

Ahnlich lautet der Titel im Sacramentarium Gelasianum. Es folgen je- 
doch regelmäßig nur fünf (in einigen Handschriften auch sechs oder sie- 
ben) mit ~Alia. überschriebene Orationen. Ihnen entsprechen in den 
Lektionaren und im Missale Romanum fünf alttestamentliche Perikopen, 
die an diesen Tagen zusätzlich zur Epistel und dem Evangelium zu ver- 
lesen sind. Man erwartet aber nach dem Wortlaut der Oberschrift nicht 

4 Hatte die römische Messe je eine dreigliedrige Leseordnung?, in: Heiliger 
Dienst 18 (1964) 1 2 ~ 1 3 7 .  

Vgl. A. Dold, in: TuA, Heft 25 (Beuron 1934); K. Gamber, Die kampa- 
nische Lektionsordnung, in: Sacris erudiri 13 (1962) 326-352, vor allem 342 ff. 

6 Die Würzburger Epistelliste, von der oben bereits die Rede war (CLLA 
Nr. IOOI), kennt an mehreren Tagen ebenfalls zwei Lesungen, so z. B. in der 
I. Weihnachtsmesse. Die ursprüngliche Bestimmung dieser zusätzlichen Periko- 
pen ist noch nicht restlos geklärt, doch ist in den meisten Fallen an eine Ver- 
wendung als ~ a l i a *  zu denken. 



fünf, sondern »duodecim lectionesu. Im folgenden sei versucht, diesen 
Widerspruch aufzuklären. 
Der Gottesdienst an den Quatember-Samstagen begann, ähnlich wie 
am Karsamstag, in Rom am späten Abend und dauerte bis zum frühen 
Sonntagmorgen. An diesem wurde keine Stations-Liturgie mehr ge- 
feiert?. Die Handschriften haben deshalb den Vermerk: »Die dominico 
uacat*, d. h. am betreffenden Sonntag fallt die (päpstliche) Stations- 
feier auss. Die lange Dauer dieses Nachtgottesdienstes hängt zum Teil 
mit der nun zu behandelnden (Zwölf)-Zahl der Lesungen zusammen, 
zum Teil aber auch damit, dai3 diese langsam und feierlich gesungen 
wurden, wie auch die übrigen Teile der Feier, die Gebete und Gesänge, 
damals sicher getragener gesungen wurden als dies heute der Fall ist9. 
In der Frage der Zahl der Lektionen in den altrömischen Nachtgottes- 
diensten (Vigilien) ist daran zu erinnern, dai3 im Missale Romanum am 
Karsamstag bis zur Erneuerung der Osternacht-Liturgie ebenfalls zwölf 
Prophetien vorhanden waren. Diese haben jedoch - wie man an sich mei- 
nen möchte - nichts mit unseren ~duodecim lectionew an denQuatember- 
Samstagen zu tun. Die zwölf Karsamstags-Prophetien wurden aus 
verschiedenen Gründen wieder abgeschafft und die ursprüngliche Vier- 
Zahl, wie sie im Sakramentar des Papstes Gregor an der Ostervigil zu 
finden ist ( H  84), wieder eingeführt. 
Die jetzige Fünf-Zahl der Lektionen im Nachtgottesdienst an den 
Quatember-Samstagen wird sowohl vom genannten Sakramentar als 
auch von den Lektionaren bezeugt. Man könnte vermuten, daß es sich, 
wie im Nachtgottesdienst des Karsamstag, eigentlich nur um vier Lesun- 
gen handelt und die jetzige fünfte nicht als Lesung, sondern als Ein- 
leitung zum Canticum trium puerorum zu betrachten istl0. Dafür scheint 
zu sprechen, dai3 das Canticum, wie verschiedene alte Lektionar-Hand- 

Noch heute finden wir deshalb jeweils am Sonntag nach dem Samstag der 
Advent- und Fasten-Quatember die gleichen Lesungen wie am vorausgegan- 
genen Tag. 

Dies schließt freilich nicht aus, dad in den Pfarreien (Titelkirchen) Gottes- 
dienst gehalten worden ist. 

Vielleicht wurden die einzelnen Lektionen im 4.15. Jh. in eigenen Ser- 
monen erklärt; so besitzen wir derartige Ansprachen über die Lesungen der 
Osternacht vom Bischof Zeno von Verona (t um 373); vgl. CLLA Nr. 058. 
Jedenfalls wissen wir durch eine Klage des kränklichen Papstes Gregor (Ep. 
X, 14), daß der von ihm selbst gehaltene Gottesdienst an Festtagen manchmal 
fast drei Stunden gedauert hat. 

'O Am Karsamstag und am Pfingstsamstag fehlt dagegen das Canticum 
trium puerorum. Seine Stelle nimmt der Psalm »Sicut cervus desiderat.: ein, 

schriften zeigen", ehedem nicht in der heutigen Kurzform, sondern 
seinem vollen Wortlaut nach vorgetragen wurde. 
In dem Fall, daß die 5. Lesung nicht streng als solche zu gelten hat, wür- 
den wir an den Quatember-Samstagen tatsächlich die gleiche Anzahl 
an Lektionen wie am Karsamstag finden, nämlich vier plus Epistel und 
Evangelium. Nun wissen wir, daß an diesem Tag im Frühmittelalter in 
Rom die Lesungen in zwei Sprachen, lateinisch und griechisch, vorgetra- 
gen wurden'2. Wir besitzen sogar eine HandschriR, in der diese zwei- 
sprachigen Lesungen aufgezeichnet sind (CLLA Nr. I 27j)la. 
Für die Quatember-Samstage fehlen sichere Belege; es könnte jedoch die 
Rubrik .In duodecim lectiones« auf eine Zweisprachigkeit hindeuten. Im 
Fall einer solchen hätten wir nämlich tatsächlich, wenn wir Epistel und 
Evangelium dazurechnen, zwölf Lesungen (4 + 2 lateinische und 4 + 2 

griechische). Doch kann diese Deutung der Rubrik »in duodecim lectio- 
nes« nicht ganz befriedigen, vor allem wegen der Nichtbeachtung der 5. 
Lektion und der Einbaiehung von Epistel und Evangelium. Es handelt 
sich nämlich bei unseren (fünf) Lektionen um solche eines Nachtgottes- 
dienstes und nicht der Meßfeier. 
Es ist deshalb an die Möglichkeit zu denken, daß an den Quatember- 
Samstagen ursprünglich (neben Epistel und Evangelium) nicht fünf, son- 

I dem sechs Lesungen üblich waren. Darauf deutet die Sechs-Zahl der 
betreffenden Orationen in einigen Codices hin, so schon im Gelasianum 
in dem »Orationes et preces in XI1 lectiones mense prima* überschrie- 
benen Formular (ed. Mohlberg 134-139). Auch die sieben Formeln, die 
das Gregorianum (ed. Lietzmann 44, 1-7) am Quatember-Samstag in 
der Fastenzeit (und nur hier) angibt, könnten auf eine ursprüngliche 

der nach den Lesungen auf dem Weg zur Taufkapelle gesungen worden ist; 
auch hier verbunden mit einer Oratio. 

l1 So im aComes Parisinusa (CLLA Nr. 1.210); Text in: Heiliger Dienst 
20 (1966) 135; ferner U. a. in einem Plenarmissale aus Lodi (bei Mailand) aus 
dem späten 9. Jh.; vgl. A. Dold, Gesdiichte eines karolingischen Plenarmissale, 
in: Archivalische Zeitsdirift 46 (1950) S. 10 des Sonderdrucks. Die Melodie ist 
bei A. Gastouk, Le chant gallican, in: Revue du chant Grkgorien 42 (1938) 
zu finden. 

$2 Vgl. A. Chavasse, Lecons et oraisons des vigiles de Paques et de la Pen- 
tecote dans le sacramentaire gklasien, in: Ephem. lit. 69 (1955) 2 0 ~ 2 2 6 .  Ein 
Teil der Ergebnisse von Chavasse, so die Herkunft des sog. gelasianischen Sa- 
kramentars, sind heute freilich überholt. 

'3 Herausgegeben von Bon. Fischer, Die Lesungen der römischen Oster- 
vigil unter Gregor d. Gr., in: Colligere Fragmenta (= TuA 2. Beiheft, Beuron 



Sechs-Zahl der Lesungen hinweisen, wenn man annimmt, daß die über- 
zählige Formel eine andere Funktion (als moratio ad collectama?) inne- 
gehabt hat. 
In dem Fall, daß diese sechs Lesungen, ähnlich wie die Prophetien des 
Karsamstag, anfänglich in zwei Sprachen vorgetragen worden sind, ka- 
men wir ebenfalls auf die mduodecim lectionesa im Sakramentar-Titel. 
Es fallt &wer, sich für eine der beiden Möglichkeiten zu entscheiden, 
da wegen des Fehlens der entsprerhenden Quellen, besonders der alten 
Perikopenbücher, heute kein sicherer Beweis mehr möglich ist. Die zu- 
letzt genannte Lösung hat insofern viel für sich, als zur Erklärung des 
mduodecim lectionesa nur die Lesungen vor der Messe und nicht auch 
noch Epistel und Evangelium herangezogen werden müssen. 
In diesem Sinn dürfte schon Beda das .In duodecim lectionesa gedeutet 
haben, wenn er in seinem Hymnus 2, De celebritate quatuor temporum 
(PL 94,610) sagt: 

Septima cum sensas (SC. lectiones) habeat, titulat duodenas, 
Romana quod in urbe, caput quae dicitur orbis, 
ob populos varii sermonis in urbe fluentes 
tum Graeco turn Romano Sermone leguntur. 
Taliter ex senis fieri constat duodenas. 

Wie andernorts gezeigt werden konnte", ist die Zwölfzahl der Pro- 
phetien in der Osternadit alter gallikanischer Brauch. So finden wir 
zwölf alttestamentliche Lesungen schon im südgallischen Lektionar in 
Wolfenbüttel aus dem Anfang des 6. Jh. (CLLA Nr. 250)" Es waren 
freilich andere als die bisherigen im Missale Romanum. Sedis Prophetien 
wiederum kennt noch heute die Mailänder Liturgie, man findet die gleiche 
Zahl auch in den alten benevantanischen Liturgiebüchern. Die ravenna- 
tische Kirche des Frühmittelalters kannte hingegen zehn Lektionen. Sie 
wurden in Oberitalien unter dem Einfluß der auch hier ehedem üblichen 
gallikaniscfien Liturgie um zwei vermehrtla. 
Diese Lektion~ordnun~ mit ihrer Zwölfzahl kam später über die Gela- 
siana mixta in das römische Meabuch, wo sie bis vor einigen Jahren jedes 
Jahr am Karsamstag in Gebrauch war. Es sei nochmals betont: es han- 

delt sich hier nicht um eine ursprüngliche stadtrömische Sitte, sondern 
um eine Obernahme aus der oberitalienisch-(fränkischen) Liturgie. In 
Rom kannte man sowohl am Karsamstag als auch an den Quatember- 
Samstagen nur vier (bzw. sechs) Lektionen, die jedoch in zwei Sprachen 
vorgetragen wurden. Dadurch hat die römische Liturgie der Tatsache 
Rechnung getragen, dai3 in der alten Hauptstadt des Imperium Roma- 
num immer noch eine starke Griechisch sprechende Bevölkerung vorhan- 
den war. 

l4 Die Lesungen und Cantica an der Ostervigil im .Comes Parisinusa, in: 
Rev. bbnbd. 71 (1961) 125-134. 

Herausgegeben von A. Dold, Das älteste Liturgiebudi der lateinischen 
Kirche (= TuA 26/28, Beuron 1936). Das Lektionar beginnt mit den Lesun- 
gen zur Ostervigil. 

l6 Vgl. den in Fußnote 14 zitierten Aufsatz. 



Secreta 

Eine ravennatiscbe Bezeichnung für das Eucharistiegebet 

Die jüngste Liturgiereform hat eine alte Gebetsbezeichnung im Missa- 
le Romanum, nämlich »Secreta«, ersetzt durch den Ausdruck »Super 
ob la ta~ ,  wie er im Sacramentarium Gregorianum gebraucht wird. Nach- 
dem nun mit Recht die betreffende Oration nicht mehr still (»secrete« = 

pvat~xGg, wie es in der byzantinischen Liturgie heißt), sondern laut 
vorgetragen wird, nahm man an dem Terminus ~Secretau Anstoß. Die- 
ser erinnert zu sehr an »Stillgebetu, einen Ausdruck, mit dem man im 
Deutschen (und anderswo ähnlich) das lateinische Wort übersetzt hat'. 
Schon vor einigen Jahrzehnten hat der jüngst verstorbene verdiente Li- 
turgiker J. Brinktrine in einem kurzen, jedoch ausgezeichneten Artikel 
den Terminus »Secreta« richtig erklärt*. Es brauchen hier dessen Ge- 
dankengänge im einzelnen nicht wiederholt zu werden, da sie leicht nach- 
lesen werden können. Es genügt, wenn die Ergebnisse hier kurz ange- 

- - 

führt werden: »Secreta und Mysterium ist . . . dasselbe*; »Unter myste- 
rium oder secreta haben wir aber die eucharistische Konsekration bzw. 
die Kanongebete3 zu verstehen* (S. 294). 
Ohne damals den Artikel von Brinktrine zu kennen, ist der Verfasser die- 
ser Studien vor Jahren zum gleichen Ergebnis gekommen, wobei noch 
hinzugefügt werden konnte, da13 »secreta« eine vulgäre Ubersetzung - - 

von griech. yvat f i~~ov  darstellt, wie »missau eine solche von qoa<poe& 
ist4. Beide Ubersetzungen sind im Bereich der gallikanischen Liturgie 
entstanden. 
Ober die Ausführungen von Brinktrine hinaus kann aufgrund des heuti- 
gen Stands der Forschungen noch folgendes gesagt werden: Wahrend 
»Super oblataa einen eigentlich stadtrömischen Terminus darstellt, wie 

Vgl. Jungmann, Missarum Sollemnia 11, 108 8.; ders., Gewordene Litur- 
gie (Innsbruck 1941) 93-95. 

J. Brinktrine, Zur Deutung des Wortes Secreta, in: Ephem. lit. 44 (1930) 
291-295. 

Der Ausdruck ~Secretau für den Canon ist noch G. Durandus, Rationale 
divinorum officiorum (Lyon 1174) geläufig, wenn er IV, 39, I sagt: »In qui- 
busdam ecclesiis sacerdos s e C r e t a m intrans quibusdam cortinis quae sunt 
in utroque latere altaris, quae tunc extenduntur, quasi tegitur et velatur.« 

Gamber, Missa, in: Ephem. lit. 74 (1960) 48-12, bes. 52. 

er im Sacramentarium Gregorianum vorkommt, findet sich »Secreta« 
in Meßbüchern, die außerhalb Roms entstanden sind. Zu diesen gehört 
in erster Linie das Sacramentarium Gelasianum. Wie oben gezeigt, ist 
dieser Meßbuch-Typus unter Bischof Maximianus (T 5 5 3) in Ravenna 
ausgebildet worden. 
Die Bezeichnungen der übrigen Gebete lauten im Gelasianum ebenfalls 
anders als im Gregorianum. Hier finden wir *Post communionem« an- 
stelle des gregorianischen »Ad complendae und »Ad populum« anstelle 
»Super populum«. Die gleichen Termini wie im Gelasianum kommen 
auch in den Lit~r~iebüchern vor, die fragmentarisch aus der Zeit um 
700 aus Ravenna erhalten sind5. 
Auch die älteren Vertreter der Gelasiana mixta (so CLLA Nr. 801-804) 
lassen die gleichen Bezeichnungen (»Secreta«, »Post communionem«, 
»Ad populum*) erkennen, während die jüngeren Vertreter des gleichen 
Typus, so U a. der Codex Sangallensis (CLLA Nr. 830), die gregoriani- 
schen Ausdrücke »Super oblatau und *Super populum« übernommen 
haben. Eigentümlicherweise wurde jedoch »Post communionem« belas- 
sen. 
Daß die um das Jahr 700 geschriebenen ravennatischen Liturgiebücher 
die gelasianischen Orations-Titel beibehalten haben, ist umso bemerkens- 
werter, als in ihnen überall dort, wo ein entsprechendes Formular aus 
dem Gregorianum zur Verfügung war, dieses vollständig übernommen 
wurde. Wenn man also nicht auch die Orations-Titel mitabgeschrieben 
hat, muß dies einen Grund gehabt haben. Dieser kann nur im Brauch der 
ravennatischen Kirche liegen, in der die betreffenden Meßgebete die 
Titel getragen haben, die wir aus dem Gelasianum kennen6. 
Diese von uns als ravennatisch bezeichneten Uberschriften sind ihrer- 
seits wiederum deutlich gallikanischen Urprungs. So finden wir Gebete 
mit der Bezeichnung »Post secretau (Gebet nach dem Eucharistiegebet) 
oder *Post communionem« (Gebet nach der Kommunion) regelmäßig 
in gallikanischen Sakramentaren. Manchmal erscheint noch eine ältere 
Form, nämlich »Post mysteriuma (statt: »Post secreta*) und »Post 
eucharistiam* (statt: »post comm~nionem«)~. 

Vgl. die Fragmente CLLA Nr. 650, 651 und 701. 
6 Einmal hat sich im Cod. Vaticanus (CLLA Nr. 610) die vielleicht noch 

ältere Bezeichnung rAd plebema erhalten (ed. Mohlberg 162). 
7 Im gallikanisch-gelasianischen hGschsakramentar von Bobbio (CLLA Nr. 

zzo) finden wir regelmäßig die Bezeichnung ~ S e c r e t a ~  als Uberschrift für die 
»oratio super oblatau. 



~Secretaa war also, wie bereits Brinktrine richtig erkannt hat, in der 
gallikanischen Liturgie die geläufige Bezeichnung für das Eucharistiege- 
bet in seiner Gesamtheit, während der I. Teil meistens die Oberschrift 
~Immolatiou oder ~Contestatiou trug. Vor allem aber das »Qui pridiea 
wurde ~Secretaa genannt. Daß es sich um denselben Ausdruck wie umy- 
steriaa handelt, zeigt eine Stelle im Brief des Papstes Innocenz I (401 bis 
4 I 7) an den Bischof von Gubbios. 
Wenn aber in den ravennatischen Liturgiebüchern usecretaa soviel wie 
Eucharistiegebet bedeutet, dann ist zu verstehen, warum in diesen Co- 
dices die darauf folgende Präfation regelmäßig ohne eigene Oberschrift 
geblieben ist. Die ravennatischen Sakramentare meinten demnach mit 
~Secretaa nicht nur das »Super oblataa-Gebet des Gregorianum, es wur- 
den vielmehr damit in den einzelnen Formularen alle wechselnden Teile 
des Eucharistiegebetes (Super oblata, Präfation, Communicantes, Hanc 
igitur) zusammengefaat. 
Die künftige Sakramentarforschung wird den Oberschriften über den 
Gebeten in den verschiedenen Codices besondere Beachtung schenken 
müsseng. Nicht selten können diese etwas aussagen über den Typus des 
betreffenden Liturgiebuchs, wie man beispielsweise die ambrosianischen 
Missalien sofort an UberschriRen wie >Super populumu (zu Beginn des 
Formulars) oder uSuper sindonema (nach dem Evangelium) erkennt. 
Solche Feinheiten nicht beachtet zu haben, war ein Fehler der älteren 
Sakramentarforschung. 

8 Er sagt über die Verlesung der Diptychen (PL 20,554): sPrius ergo obla- 
tiones sunt commendandae, ac tum eorum nomina quorum sunt edicenda, ut 
inter sacra m y s t e r i a nominenturu; vgl. G. Malchiadi, La lettera di s. Inno- 
cenzo I a Decenzio vescovo di Gubbio (Roma 1921) 10-11. Hierher gehören 
auch eine Stelle im Brief des Papstes Pelagius I V. J. 556 an die Bischöfe von 
Toscana: u. . . sie mei inter sacra m y s t e r i a secundum consuetudinem nomi- 
nis memoriam recitetisu (MGH Ep. I11 80, 32), sowie die Stelle in der Professio 
fidei der afrikanismen Bischöfe V. J. 484: s .  . . sicut in m y s t e r i i s nostris 
dicimus: Sanctus Sanctus Sanctus* (CSEL 7,70). Neben ssecretau und Rmy- 
steria* war auch der Ausdrudr uarcanau gebräuchlich; vgl. V. Thalhofer, Hand- 
buch der kathol. Liturgik I1 (Freiburg 1890) 193. 

Wie überhaupt die liturgische lateinische Sprache noch lange nicht genü- 
gend erforscht ist; die einzelnen diesbezüglichen Arbeiten bei Klauser, Abendl. 
Liturgiegesmichte I 9 5-1 97. 

Nachwort 

Zwar ist man heute nicht mehr wie noch vor IOO Jahren der Meinung, 
die Gottesdienste der uersten Christen* seien vor allem in den Kata- 
komben abgehalten worden, es herrscht jedoch weithin die Auffassung, 
erst mit Papst Gregor habe die eigentliche Ausbildung der römischen 
Liturgie begonnen. Außerdem überschätzt man vielfach die Bedeutung, 
die das Frankenreich in der Entwicklung der gottesdienstlichen Bücher 
gehabt hat. Dabei ist die Zeit zwischen Gregor und Kar1 d. Gr. in litur- 
giegeschichtlicher Hinsicht als typische »Spätzeit< anzusehen. 
Die eigentlich .klassische Zeit* der abendländischen Liturgie liegt we- 
sentlich früher, nämlich an der Wende zum s. Jh. in der Zeit der großen 
Vater der Kirche, eines Athanasius, Basilius, Gregor von Nazianz, Gre- 
gor von Nyssa, Johannes Chrysostomus im Osten und eines Hilarius, 
Ambrosius, Hieronymus und Augustinus im Westen. 
Oberall im Reich gab es damals bedeutende Bischöfe; so im Abendland 
Papst Damasus ( t  384), Optatus von Mileve (t nach 385), Gregor von 
Elvira ( t  nach 3 p ) ,  Gaudentius von Brescia ( t  nach 406), Chromatius 
von Aquileja ( t  407)~ Niceta von Remesiana ( t  um 420), Paulinus von 
Nola ( t  431)~ Petrus Chrysologus von Ravenna ( t  um 450)~ Papst Leo 
d. Gr. ( t  461)~ Maximus von Turin ( t  nach 465) und sicher noch viele 
andere, von denen wir weder den Namen noch etwaige Schriften kennen. 
Einige der Genannten haben, wie wir im Verlauf unserer Untersuchung 
sahen, liturgische Bücher verfaßt. Es ist jedoch nichts davon in seiner 
ursprünglichen Gestalt auf uns gekommen. Nur durch Zufall sind vom 
6. Jh. an einige Bruchstücke von Codices erhalten geblieben. Erst vom 
8. Jh. an werden die liturgischen Denkmäler zahlreicher und auch nur 
deshalb, weil die meisten der damals gebrauchten Handschriften, wie 
Eintragungen späterer Hände zeigen, auch in der Folgezeit benutzt wor- 
den sind. 
Dies gilt nur für die Gebiete nördlich der Alpen. Die handschriftliche 
Uberlieferung der gottesdienstlichen Bücher setzt in Italien, wie wir sa- 
hen, noch später, nämlich erst im 9.110. Jh. ein. Hier hat man, wie es 
scheint, die älteren Codices entweder überhaupt nicht aufgehoben oder sie 
sind in unruhigen Zeiten ein Raub der Flammen geworden. Was wir sonst 
noch besitzen, sind nur kleinere, aber umso bedeutsamere Fragmente. 
Für die ~itur~iegeschichte von Interesse ist nicht sosehr die durch die er- 



haltenen Quellen relativ leicht erfaßbare Zeit vom 8. Jh. an, sondern 
vielmehr die klassische Periode um 400. Zwar können wir anhand der 
späteren Denkmäler und mit Hilfe einiger, meist mehr zufälliger Anga- 
ben in der patristischen Literatur Rückschlüsse auf die Gestaltung des 
Gottesdienstes ziehen, doch bleiben diese Ergebnisse in vielen Fällen 
hypothetisch. Zudem ist manche Notiz und mancher Handschriften- 
Fund vieldeutig. 
Mit dem Untergang des weströmischen Reiches nach dem Einfall der 
Germanen ging parallel zum sinkenden Lebensstandard auch die Bildung 
in der Kirche und damit die Fähigkeit, durch die Redaktion von Gebe- 
ten und neuen gottesdienstlichen Büchern schöpferisch zu wirken, verlo- 
ren. Es waren vom Ende des 5 .  Jh. an nur mehr einzelne Zentren, in de- 
nen noch auf liturgischem Gebiet »produziertu wurde; vor allem waren 
dies Rom und Ravenna. Rom ist in den Stürmen der Völkerwanderungs- 
Zeit relativ glimpflidi davongekommen - die Stadt ist zwar einigemale 
geplündert, jedoch nie zerstört worden -, Ravenna hat damals sogar 
unter dem Gotenkönig Theoderich und dann unter dem byzantinischen 
Exarchen seine eigentliche Blütezeit erlebt. 
Es ist erschütternd zu lesen, wenn der in Norikum geborene und aufge- 
wachsene Romane, der Priester Eugippius in seiner Vita des hl. Severin 
(T 482) berichtet, wie die ständigen räuberischen Oberfalle der Bewoh- 
ner jenseits der Donau in der 2. Hälfte des 5 .  Jh. die römische Provinz 
Ufer-Norikum in kurzer Zeit verwüstet und die restlichen Romanen zur 
Auswanderung nach Italien gezwungen haben. 
Wie geordnet und wohlhabend war zuvor diese Grenz-Provinz gewe- 
sen! Es gab hier nach der Severins-Vita zu schliei3en kaum mehr Heiden. 
In jeder gröi3eren Stadt befand sich ein Bischof, in jedem Ort versahen 
mehrere Priester und Diakone den kirchlichen Dienst, überall wuchsen 
die ersten Klöster emporlo. Nichts ist davon geblieben. Keine liturgische 
HandschriR kündet mehr vom Gottesdienst der Bewohner damals an 
den Ufern der Donau. 
Durch dieses eine Beispiel sollte deutlich werden, wie blühend das 
kirchliche Leben in der ausgehenden Antike war und was wir alles an 
Quellen aus der Frühzeit verloren haben. Wie in Norikum, so war es 

sicher auch in vielen Grenz-Provinzen des Imperium Romanum. Es gibt 
leider keinen Eugippius, der darüber berichtet hatte". 

'O Vgl. Fr. Kaphan, Zwiscben Antike und Mittelalter (München 1948). 
" Relativ gut Bescheid wissen wir lediglich über das gottesdienstliche Le- 

Oft erlebt eine Kultur kurz vor ihrem Untergang nochmals eine Zeit der 
Blüte. Dies gilt auch von der christlichen Kultur im weströmischen Reich. 
Der Verfasser hofft, aus dieser Zeit wenigstens einige charakteristische 
Elemente der alten »Missa Romensisu und der frühen gottesdienstlichen 
Bücher in dieser Studie aufgezeigt zu haben, wie er auch von ihrem 
Weiterleben im Frühmittelalter berichten wollte. 

ben in Dacien vor den Hunnen-Einfällen. Hier war es Bischof Niceta von 
Remesiana, der um die Ausbreitung des Glaubens bemüht war. Hinsichtlich des 
Gottesdienstes in Dacien vgl. Gamber, Die Autorschaft von De sacramentis 
145-152. 


